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WIR KLIMA-TERRORISTEN
Aktivist:innen der Letzten Generation packen aus: „Ich setze mich für den Erhalt der Menschheit und unse-
rer Zivilisation ein!” Und Alexander Dobrindt so: „Es braucht deutlich härtere Strafen. Die Entstehung einer 
Klima-RAF muss verhindert werden.”
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Es dampft, es sprüht, es tröpfelt, es tropft, es gluckert, 
es blubbert, es rieselt, es quillt, es schwallt, es rinnt, 
es stiebt, es stäubt, es fließt, es strömt, es saugt, es 
gluckst, es strudelt, es mäandert, es schwemmt, es 
flutet, es steigt, es sinkt, es peitscht, es gischtet, es 
schäumt, es steht, es geht, ...
Sein hydrostatisches Paradox sollten wir noch aus der 
Schule kennen, die Dichteanomalie ohnehin, wenn 
auch nicht immer unter diesem Namen, und wenn wir 
sie auch manchmal schmerzlich vor dem Eintritt des 
Winters vergessen; Leonardos Paradoxon wurde erst 
diesen Winter nach 500 Jahren enträtselt und das Na-
no-Paradox überhaupt erst im letzten Jahr entdeckt.
Dennoch bleibt das Elexier des Lebens stets mehr als 
nur ein schnöder physikalischer Stoff, vielmehr eine 
eigene fluide Wesenheit, der wir womöglich unser Da-
sein verdanken: unser Wasser.
„Wir haben den Wasserkreislauf durchbrochen, Öko-
systeme zerstört und Grundwasser verseucht“, sag-
te UN-Generalsekretär Guterres diese Woche zur Er-
öffnung der UN-Wasserkonferenz in New York. Drei 
von vier Naturkatastrophen hingen mit dem Wasser 
zusammen, und Umweltministerin Steffi Lemke er-
gänzte, Wassermangel stehe „im Mittelpunkt der drei 
großen Umweltkrisen – Klimawandel, Verlust der bio-
logischen Vielfalt und Umweltverschmutzung“.
Aktuell will übrigens die japanische Regierung 1,2 Mil-
liarden Liter radioaktiv verseuchtes Wasser aus dem 
havarierten Atomkomplex Fukushima in den Pazifik 
ablassen und gleichzeitig wieder zur Atomenergie zu-
rückkehren. Die Internationale Atomenergie-Organi-
sation (IAEO) hat dieses Vorgehen gebilligt und ver-
weist darauf, das Wasser würde schließlich vorher 
doppelt gefiltert und es würden lediglich radioakti-
ves Tritium und radioaktiver Kohlenstoff im Abwas-
ser verbleiben. Der Grenzwert der Welt-Gesundheits-
Organisation (WHO) für Tritium werde zwar um das 
Sechsfache überschritten, aber im Ozean trete dann 
gleich eine Verdünnung ein. Die Hälfte des schwachen 
Alphastrahlers Tritium werde normalerweise auch 
schon nach zehn Tagen aus dem Körper wieder aus-
geschieden – mit einer Halbwertszeit von etwa zwölf 

Jahren zerfiele das Element ohnehin ziemlich schnell. 
Nur ein Imageschaden für die Fischerei, befindet die 
derzeitige japanische Regierung und propagiert des-
halb eine „Aufklärungskampagne“.
Diese Atomenergie-Organisation, die sich wegen ihrer 
regulatorischen Aufgaben in den Vereinten Nationen 
in punkto Atomwaffensperrvertrag, Nuklearschmug-
gel und nuklearer Sicherheit gerne den Anschein ei-
ner „Behörde“ gibt, hat sich tatsächlich die Förde-
rung der sogenannten „friedlichen Nutzung der Kern-
energie“ auf die Fahnen geschrieben. Schon 2011, in 
der Nuklearkatastrophe von Fukushima, sah sich die 
IAEO dem berechtigten Vorwurf der internationalen 
Ärzteorganisation IPPNW ausgesetzt, die japanische 
Bevölkerung nicht ausreichend über die Gesundheits-
gefahren aufgeklärt und sich insbesondere nicht für 
die Evakuierung von Frauen, Schwangeren und Kin-
dern eingesetzt zu haben. Vielmehr trete dieser Zu-
sammenschluss von Nuklear-Nationen stets für den 
Ausbau und die Weiterverbreitung der Atomenergie 
ein. Während nun das Meer die Spuren der Zauber-
lehrlinge „verdünnen“ soll, weiß man erst seit 2008, 
dass die radiologische Wirkung von Tritium, das auf 
natürliche Weise nur in geringsten Spuren auf der Er-
de vorkommt und erst mit den Atombombentests in 
Atmosphäre und Grundwasser gelangte, bislang wohl 
stark unterschätzt wurde und es sich beispielsweise 
auch in die Erbsubstanz einlagert.
Aber bis zum Pazifik müssen wir mal wieder gar nicht 
schauen; Während wir nämlich diesen Monat die end-
lose Katastrophe Atomkraft nach Jahrzehnten bei uns 
zumindest zum Stillstand gebracht haben werden, 
nimmt die Katastrophe des Wassers inzwischen gleich 
vor unserer Haustür ihren Lauf ...
Bei all dem Elend: Lassen wir uns nicht den Mut nehmen, 
für das Leben und für eine bessere Welt einzutreten, 
und vor allem: Lassen wir uns für dieses Anliegen nicht 
auch noch kriminalisieren! Denn als (angeblich) „unap-
petitliches Pack“ (Zitat Ex-Bundesinnenminister Man-
fred Kanther (CDU)) haben wir Wendländer:innen schon 
vor exakt 40 Jahren während der „Lüchow-Dannen-
berger Passionsspiele“ den „Kriminaltango“ getanzt!

Martin Donat ist Vorsitzender 
der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg

Editorial
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suche erheblich mehr Zeit veran-
schlagt als bisher angenommen. 
Hintergrund ist ein Diskussions-
papier zum Projektablauf der BGE, 
welches das Unternehmen dem 
Bundesumweltministerium im 
Oktober übermittelt hatte. Dar-
in wird nunmehr eine Zeitspan-
ne von 2046 bis 2068 für das ge-
samte Verfahren bis zum Ende der 
Phase III, also die eigentliche Ent-
scheidung für einen Standort, ge-
nannt. Der Vorschlag für die näher 
zu untersuchenden Standortregi-
onen soll demnach erst im Jahr 
2027 vorliegen. Noch ein Jahr zu-
vor teilte die BGE dem Bundes-
amt für die Sicherheit der nuklea-

ren Entsorgung (BASE) auf Nach-
frage mit, dass sie keine Hinwei-
se dahingehend habe, dass die 
Zielerreichung für eine Standort-
auswahl im Jahr 2031 nicht mög-
lich sei. Der Vorschlag für Stand-
ortregionen wurde für das Jahr 
2024 angekündigt. 

 Verärgerung über
Kommunikation

Neben der eigentlichen Verzöge-
rung, sorgte auch die Art der Be-
kanntmachung durch die BGE für 
Empörung. Als Mitglied des Na-
tionalen Begleitgremiums (NBG) 
brachte der ehemalige bayeri-
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Deutschland benötigt ein End-
lager, um seine hochradioak-

tiven Abfälle aus der Nutzung der 
Kernenergie dauerhaft sicher in 
tiefengeologischen Schichten un-
terbringen zu können. Das Stand-
ortauswahlgesetz (StandAG) gibt 
für das dafür notwendige bun-
desweite Suchverfahren den 
Weg vor. In diesem Gesetz wur-
de festgelegt, dass eine Entschei-
dung des Bundestags über den 
Standort des Endlagers für das 
Jahr 2031 angestrebt wird. Ende 
letzten Jahres allerdings berich-
teten verschiedene Medien, dass 
die Bundesgesellschaft für End-
lagerung (BGE) für die Standort-

Eigentlich sollte der Standort für das 
deutsche geologische Tiefenlager für 

nukleare Abfälle bis 2031 gefunden sein. 
Doch nun hat die verantwortliche

Bundesgesellschaft für Endlagerung eine 
Verzögerung im Suchverfahren von bis 

zu 37 Jahren mitgeteilt.Ein Bericht
von Andreas Conradt

ndlager in weiter FerneE
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scher Ministerpräsident Günther 
Beckstein die Kritik auf den Punkt: 
„Die Art und Weise, wie wir und 
die Öffentlichkeit von dieser Ver-
zögerung erfahren haben, ist ein 
großes Problem. Wie kann es 
sein, dass wir in einem ständigen 
Austausch mit der Bundesgesell-
schaft für Endlagerung und den 
anderen Akteuren stehen, aber 
solch eine wichtige Zeitverschie-
bung erst aus der Presse erfah-
ren? Das ist ein Vertrauensbruch 
– das muss man ganz klar sagen 
und auch Tacheles reden.“
Groß sind nun die Auswirkungen 
der Verzögerung auf das Verfah-
ren – von der Konzeption der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung bis zu fi-
nanziellen Aspekten. Gemeinden 
mit Zwischenlagern fragen sich, 
wie lange die Castoren wohl nun 
bei ihnen gelagert werden. Jun-
ge Menschen stellen sich die Fra-
ge, ob das Geld ausreichen wird, 
um diesen verlängerten Suchpro-
zess und die Endlagerung zu fi-
nanzieren und wie die Generati-
onengerechtigkeit gewährleistet 
werden soll.
Miranda Schreurs, die Ko-Vor-
sitzende des Nationalen Begleit-
gremiums betonte im Dezember: 
„Diese Zeitplanänderung war ein 
Paukenschlag und wirft auch Fra-
gen auf über die zukünftige Rolle 
des Nationalen Begleitgremiums 
und bestärkt die Notwendigkeit 
der beiden Prinzipien des Stand-
ortauswahlgesetzes: Partizipati-
on und Transparenz.“ Nach Be-
kanntwerden der enormen zeit-
lichen Verzögerung der Endlage-
rung müsse viel dafür getan wer-
den, um Vertrauen in das Verfah-
ren zu erhalten und zerschlage-
nes wiederaufzubauen.
Die Bürgerinitiative Lüchow-Dan-
nenberg (BI) hatte, wie auch ande-
re Verbände, den ursprünglichen 
Zeitplan schon früh als „überam-
bitioniert“ kritisiert. BI-Sprecher 
Wolfgang Ehmke: „Es geht nicht 
um gewollte Verzögerungen, 
aber wir haben stets den Grund-
satz ,Sorgfalt vor Eile‘ angemahnt. 
Das Eingeständnis der BGE, dass 
aus über 90 potenziell geeigne-
ten Teilgebieten ein Standort 
nicht bis 2031 herauskristallisiert 
werden kann, war absehbar.“

Der Hauptgrund für die jahrelan-
ge Verzögerung sei wissenschaft-
licher Natur, so die BGE. Die Aus-
wertung geologischer Daten und 
auch die Entwicklung der nöti-
gen Methoden verlange schlicht 
mehr Zeit.

 Forschung benötigt
mehr Zeit

Exemplarisch deutlich wird das 
in einem Gutachten zur Eignung 
von Tongesteinen im Rahmen 
des Standortauswahlverfahrens 
des Instituts für Geologie und für 
Geotechnik der Leibniz Universi-
tät Hannover (LUH) im Auftrag des 
niedersächsischen Umweltminis-
teriums. Dort geht es um das Teil-
gebiet 004. Satte 60 Prozent Nie-
dersachsens fallen in dieses riesi-
ge Tongebiet, unter anderem auch 
der Landkreis Lüchow-Dannen-
berg. „Das illustriert, wie komplex 
die Endlagersuche ist“, kommen-
tiert die BI aus dem Wendland. 
„Die Studie unterfüttert den gro-
ßen Forschungsbedarf.“ Und der 
sei gleichbedeutend mit großem 
Zeitbedarf.

 Bundesamt reagiert
verschnupft

Eine in ärgerlichem Ton verfass-
te Pressemitteilung des BASE zur 
Mitteilung der Verzögerung durch 
die BGE (s. Kasten rechts) schließt 
mit den Worten: „Die sich nun-
mehr abzeichnenden Zeitbedar-
fe haben Auswirkungen auf wei-
tere Teilaspekte der sicheren Ent-
sorgung von radioaktiven Abfäl-
len. Die laufende Prüfung und an-
schließende öffentliche Diskus-
sion müssen dabei zum Beispiel 
Sicherheitsaspekte für die länge-
re Zwischenlagerung von hoch-
radioaktiven Abfällen, die Stand-
ortsicherung nach Standortaus-
wahlgesetz sowie Fragen der Be-
teiligung berücksichtigen.“

Aktuell befindet sich die Endlagersuche in der 
ersten von drei Phasen. Der erste Schritt der 
Phase I ist abgeschlossen: Die BGE hat geolo-
gische Daten gesammelt und ausgewertet. Den 
Arbeitsstand hat sie in Form eines Zwischen-
berichts 2020 veröffentlicht. Das Ergebnis wur-
de in der Fachkonferenz Teilgebiete zur Diskus-
sion gestellt. Die BGE hat im Zwischenbericht 
90 Teilgebiete ausgewiesen, die 54 Prozent des 
Bundesgebiets umfassen.
Zurzeit arbeitet die BGE im zweiten Schritt der 
Phase I daran, die 90 Teilgebiete durch vertie-
fende Betrachtungen auf Standortregionen ein-
zugrenzen. Mit Übermittlung des Vorschlags 
der BGE wird das BASE in allen vorgeschla-
genen Standortregionen Regionalkonferenzen 
einrichten. Nach der Beteiligung der Öffentlich-
keit endet die Phase I mit einer Entscheidung 
des Bundestags, welche potenziellen Standort-
regionen vertieft auf ihre Eignung für ein End-
lager untersucht werden sollen.
Zur Vorbereitung der Regionalkonferenzen hat-
te die BGE zugesagt, mit der Vorlage des Teil-
gebietsberichts auch ihren Zeitbedarf für das 
Gesamtprojekt und insbesondere den zweiten 
Schritt der Phase I, die Eingrenzung auf Stand-
ortregionen, vorzulegen. Im Dezember 2021 teil-
te das Unternehmen dem BASE mit, dass eine 
Standortauswahl im Jahr 2031 möglich sei. Der 
Vorschlag für Standortregionen wurde für das 
Jahr 2024 angekündigt. 
Das BASE hatte in den vergangenen Jahren 
wiederholt auf die Notwendigkeit eines be-
lastbaren Zeitplans hingewiesen und die BGE 
seit 2018 regelmäßig zur Vorlage eines solchen 
aufgefordert. Da die bisherigen Erfahrungen in 
Phase I der Standortauswahlsuche deutlich län-
gere Zeitläufe als ursprünglich geplant erga-
ben, hatte das BASE auch auf die Risiken feh-
lender Zeitplanungen im Standortauswahlver-
fahren hingewiesen. Es beauftragte 2020 ein 
Forschungsvorhaben zur Analyse des Ablaufs 
der Endlagersuche. Diese Analyse benötigte 
für belastbare Aussagen einen Rahmentermin-
plan für die Arbeiten der BGE für alle drei Pha-
sen des Suchverfahrens. Da die erbetene Zuar-
beit nicht erfolgte, musste das BASE die wei-
tere Fortführung des Projektes 2021 ausset-
zen. Die Verfasser:innen des Forschungsvor-
habens hatten zuvor versucht, mit einem Sze-
nario die fehlenden Angaben der BGE zu erset-
zen. Anhand bisheriger Erfahrungen sahen sie 
eine wesentlich längere Suche als wahrschein-
lich an, mit einer Standortbenennung im Jahr 
2056 statt 2031. Da auch Anfang des Jahres 
2022 noch keine Terminplanung vorlag, über-
mittelte das BASE im Februar 2022 dem Vor-
habenträger die Untersuchungsergebnisse mit 
der Frage, ob die Annahmen im Forschungs-
vorhaben belastbar seien. Das Schreiben und 
die Nachfragen wurden nicht beantwortet.

Quellen
BGE, BASE, Nat. Begleitgremium
eigene Recherchen

Endlagerung
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Zwischen
Zwischen- und Endlagerung

Wie es in Fragen der Sicherheit der Atommülllagerung in Deutschland weiter-
geht, ist derzeit unklar: Denn selbst die Bundesgesellschaft für Endlagerung 

(BGE) räumt inzwischen ein, dass es deutlich länger als geplant dauern wird, 
bis ein Endlager in Deutschland gefunden und dessen Betrieb aufgenommen 

werden kann. Je nach Szenario verzögert sich der Endlagerbetrieb mindestens 
um weitere 15 bis 30 Jahre, schlimmstenfalls auf das Jahr 2080. Hinzu kommt 
die zeitaufwändige Phase der Einlagerung. Das hat Folgen für die Zwischenla-
gerung: Der Atommüll wird weit über die 40 bislang geplanten Jahre und da-
mit möglicherweise bis ins nächste Jahrhundert oberirdisch gelagert werden 
müssen – was Fragen nach der Sicherheit aufwirft, insbesondere angesichts 

weltweit wachsender Terror- und Kriegsrisiken. 
Eine Analyse von Wolfgang Ehmke
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Endlagerung

Die Zwischenlager für Atommüll 
in Deutschland kommen in die 
Jahre. Die genehmigte Lager-
zeit endet 40 Jahre nach der ers-
ten Einlagerung von Atommüll. 
Auch der CASTOR als Lager- und 
Transportbehälter für den Atom-
müll verliert seine Genehmigung 
40 Jahre nach der Beladung. Bei-
de Fristen sind in Gorleben und 
Ahaus in absehbarer Zeit er-
reicht. In Gorleben im Jahr 2034, 
in Ahaus zwei Jahre später.  
Einige Politiker:innen und Behör-
denvertreter:innen argumentie-
ren zwar oberflächlich mit der Be-
hauptung, dass die „40 Jahre“ nur 
eine politisch motivierte Zahl wa-
ren. Dem gegenüber steht aber 
die eindeutige Aussage des ehe-
maligen Chefs des Öko-Instituts 
und langjährigen Vorsitzenden 
der Reaktor-Sicherheitskommis-
sion (RSK) Michael Sailer: „Ja, die 
40 Jahre waren eine Vorgabe der 
Politik, um den Standortgemein-
den von Zwischenlagern zu signa-

lisieren, dass es sich nicht um ver-
deckte Endlager handelt. Wir (die 
RSK) haben diese 40 Jahre auf-
gegriffen, technisch und wissen-
schaftlich bewertet, und niemand 
in der Kommission hat für 60 Jah-
re unterschrieben! Keiner weiß, 
wie es in den Behältern aussieht, 
und keiner kennt den Zustand der 
eingelagerten Brennelemente!“ 
Sowohl eine Verlängerung der 
geltenden Genehmigungen nach 
Atomgesetz als auch eine Ver-
längerung der Aufbewahrungs-
zeit der Kernbrennstoffe in den 
einzelnen Behältern bedürfen ei-
nes Genehmigungsverfahrens, in 
dem alle Nachweise neu geprüft 
und bewertet werden müssen. 
Voraussetzung für eine solche Ge-
nehmigung ist, dass der Antrag-
steller erfolgreich nachweisen 
kann, dass die bestrahlten Kern-
brennstoffe in den einzelnen Be-
hältern auch über die bisher ge-
nehmigte Aufbewahrungszeit hi-
naus sicher aufbewahrt werden 

können. Die Betreiber der Zwi-
schenlager sind verpflichtet, sich 
spätestens acht Jahre vor Ablauf 
der Genehmigung schriftlich über 
ihre Vorhaben zu äußern, in Ein-
zelfällen spätestens sechs Jahre 
vor Ablauf. 
Die Zeit läuft also, und es braucht 
einen belastbaren Plan. Aus Sicht 
der Bürgerinitiative Lüchow-Dan-
nenberg muss eine Variante da-
von sein, einen Neubau von Zwi-
schenlagern in Erwägung zu zie-
hen, weil die Anlagen in Ahaus 
und Gorleben nicht mehr dem 
Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechen. Diese so-
genannte Verbunkerung sei un-
bedingt geboten, es sei denn, 
die bundeseigene Gesellschaft 
für Zwischenlagerung (BGZ) set-
ze von vornherein darauf, auch 
ohne gültige Genehmigung den 
Betrieb fortsetzen zu können, so 
wie es in Brunsbüttel der Fall ist. 
Dort wurde erfolgreich geklagt, 
dem BGZ-Lager wurde die Geneh-

Zwischenlager Grohnde
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Fachtagungen wurde dabei mehr-
fach angeregt, ein oberflächen-
nahes – aber eben nicht oberirdi-
sches – Zwischenlager zu bauen, 
das wesentlich mehr Sicherheit 
für die nächsten 100 Jahre böte.
Aber: Alle Fragen zum Alterungs-
management, die im ENTRIA-Pro-
jekt behandelt wurden, bleiben 
in einem kürzlich abgeschlosse-
nen BGZ-Forschungsprogramm 
außen vor. Zudem bestreitet die 
BGZ, dass die Wandstärke der La-
gerstätten eine Rolle bei der Si-
cherung der Zwischenlager spielt. 
So kümmert es sie auch nicht, 
dass ausgerechnet die beiden äl-
testen Zwischenlager mit ihren 
dünnen Wandstärken die meiste 
Radioaktivität beherbergen. Auch 
das Bundesamt für die Sicherheit 
der nuklearen Entsorgung (BASE), 
die Genehmigungsbehörde in 
einem neuen Genehmigungs-
verfahren, sekundiert auf fatale 
Weise, dass es auf die Wandstär-
ke nicht ankäme. 
So bleibt unerklärlich, was doch 
offensichtlich ist, nämlich dass es 
im Zuge des Baus neuer Zwischen-
lager deutlich größere Wandstär-
ken gibt als bei der ersten Genera-
tion in Gorleben und Ahaus. Dort 
wurden verjüngende Wände von 
unten 50 und oben 20 Zentime-
tern Stärke gebaut. Beim soge-
nannten WTI-Konzept wie in Biblis 
und Philippsburg wurden schon 
Wandstärken von 70 bis 85 Zen-
timeter, bei den Steag-Zwischen-
lagern wie in Brokdorf und Krüm-
mel von 120 Zentimeter verbaut. 
In Lubmin bei Greifswald wurde 
jüngst mit dem ESTRAL-Konzept 
ein monolithischer Neubau mit 
160 Zentimeter starken Wänden 
rundum beantragt. 
Die BGZ hat nach eigenen Anga-
ben am Zwischenlagerstandort 
Ahaus, aber auch bei den robus-
teren Hallen in Biblis, Isar, Gund-
remmingen, Grafenrheinfeld 
(WTI-Konzept) sowie Krümmel, 
Lingen, und Unterweser (STEAG-
Konzept) bereits Schutzmauern 
im Rahmen der baulichen Nach-
rüstung fertiggestellt. In Gorleben 
steht dagegen weiterhin die dünn-
häutige „Kartoffelscheune“, wie 
das Zwischenlager von dortigen 
Aktivist:innen spöttisch genannt 
wird.
Immerhin räumt das BASE ein, 
dass Zwischenlager bei den „SE-
WD“ genannten „sonstigen Ein-
wirkungen Dritter“ – also Flug-
zeugabsturz, Sabotage, Beschuss, 
Erpressung und Ähnliches – und 

im Falle kriegerischer Auseinan-
dersetzungen vulnerable Anlagen 
sind: „Auch wenn es derzeit – ins-
besondere in Bezug auf die trocke-
ne Zwischenlagerung hochradio-
aktiver Abfälle in Transport- und 
Lagerbehältern – keine Hinweise 
darauf gibt, dass eine verlänger-
te Zwischenlagerung sicherheits-
technisch nicht möglich ist, so ist 
die Berücksichtigung dieser Fra-
gestellung von erheblichem Ein-
fluss für den Entsorgungspfad, da 
die Zwischenlagerung die Über-
brückung des Zeitraumes bis zur 
Endlagerung sicherstellen muss. 
Im Sinne des Restrisikos kann 
nicht ausgeschlossen werden, 
dass es durch Stör- und Unfälle 
beziehungsweise durch sonstige 
Einwirkung Dritter wie zum Bei-
spiel terroristische Angriffe beim 
Betrieb von Zwischenlagern zu 
unkontrollierten Freisetzungen ra-
dioaktiver Stoffe und somit zu er-
heblichen Umweltauswirkungen 
kommen kann. Eine ganzheitliche 
Bewertung der Kernenergienut-
zung muss daher auch eine Risiko-
bewertung hinsichtlich dieser Er-
eignisse umfassen. Festzuhalten 
ist, dass die Abschätzung des Ri-
sikos von SEWD maßgeblich vom 
Willen Dritter und deren kriminel-
ler Energie abhängig ist. Dieses 
Willenselement führt dazu, dass 
die Bestimmung eines Risikos der 
Bevölkerung infolge von SEWD 
grundlegend anders als im Gebiet 
der Sicherheit ausgestaltet ist. 
Während im Bereich der Sicher-
heit den zu unterstellenden Stör-
fallszenarien technisch-wissen-
schaftliche Erkenntnisse zugrun-
de liegen, entzieht sich im Bereich 
der Sicherung die Ermittlung von 
Szenarien, die dem Schutz einer 
kerntechnischen Anlage oder Ein-
richtung gegen SEWD zugrunde 
gelegt sind, einer technisch-na-
turwissenschaftlichen Dedukti-
on. Die Ermittlung von zu unter-
stellenden SEWD-Szenarien ba-
siert vielmehr auf fachlichen Wer-
tungen der zuständigen Behörden 
auf Basis objektiver Erkenntnisse. 
Die diesbezüglichen Betrachtun-
gen werden in stetig zu aktualisie-
rende Einschätzungen zur aktuel-
len Gefahrenlage übersetzt.
Gerade im Bereich der Zwischen-
lagerung bedeutet dies aufgrund 
der in diesem Fall notwendigen 
langjährigen Lagerung, dass nur 
in begrenztem Maßstab Aussa-
gen über die zukünftige Wirksam-
keit von Sicherungsmaßnahmen 
und damit zu einem Aspekt des 

migung entzogen. Seitdem wird 
das Lager ohne Genehmigung be-
trieben.

 Robustheit der
Atommüllbehälter

Nach Ansicht vieler Sachkundiger 
müssten exemplarische Untersu-
chungen an Behältern, Dichtun-
gen und Hüllrohren der Brennele-
mente durchgeführt werden. Alle 
diese Materialien unterliegen ei-
ner besonderen Belastung durch 
die radioaktive Strahlung, die 
durch Modellrechnungen nicht 
simuliert werden kann. Wich-
tig, so sagen es Fachleute, wäre 
auch, stichprobenartig Castor-
behälter zu öffnen, vor allem sol-
che, die mit Brennstäben mit ho-
hem Abbrand beladen sind, und 
zwar nach 30 Jahren. Man müs-
se schauen, was im Innern der Be-
hälter passiere und bei den ab-
gebrannten Brennelementen die 
Hüllrohre prüfen. Was, wenn die 
Behälter nach 100 Jahren Lager-
zeit gar nicht mehr transportabel 
wären? Schließlich müssen sie 
ja noch entladen und der Inhalt 
in Endlagerbehälter umgepackt 
werden.
Auf einer Sitzung des Fachaus-
schusses Atom des Lüchow-Dan-
nenberger Kreistags und auch im 
Rat der Stadt Ahaus hat die BGZ 
aber vorgetragen, dass die Behäl-
ter nur von außen begutachtet und 
gewissermaßen „durchleuchtet“ 
werden, um hinreichende Sicher-
heit für die 100 Jahre Langzeitla-
gerung nachzuweisen …

 Bausubstanz der
Zwischenlager

Nicht nur Behältnisse für strah-
lenden Atommüll, auch Beton-
bauwerke unterliegen Alterungs-
prozessen, die im Allgemei-
nen schlecht vorhergesagt wer-
den können! Überdeutlich wur-
de das in den letzten Jahren bei 
Rheinbrücken, die über Nacht ih-
re Tragfähigkeit eingebüßt haben, 
Autobahnbrücken, die urplötzlich 
nicht mehr genutzt werden dür-
fen, Bahnschwellen in Bayern, de-
rentwegen es zu tödlichen Zugun-
fällen kam.
Das vom Bundesforschungsmi-
nisterium geförderte interdiszip-
linäre Forschungsprojekt ENTRIA 
befasste sich zwischen 2013 und 
2018 ausführlich mit der mangel-
haften Haltbarkeit von Zwischen-
lagern. Auf unterschiedlichen 
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Strahlenschutzes getroffen wer-
den können. Zwar wird durch in-
ternationale Vereinbarungen und 
Anforderungen aktuell ein Rah-
men definiert, jedoch ist davon 
auszugehen, dass nur bei einer 
kontinuierlichen sowie anlass-
bezogenen Überprüfung der Ge-
fahrenlage und einer gegebenen-
falls daraus resultierenden An-
passung beziehungsweise Op-
timierung von bestehenden Si-
cherungsmaßnahmen eine dau-
erhafte Sicherung garantiert wer-
den kann. Mit absoluter Sicherheit 
kann auch hier der großflächige 
Austrag von radioaktiven Stoffen 
nicht ausgeschlossen werden, der 
mit den oben genannten weitrei-
chenden Konsequenzen einher-
gehen würde.“

 Einwirkungen durch Krieg

Im Genehmigungsverfahren für 
das neue Lager in Lubmin bei 
Greifswald heißt es zum Thema 
Krieg trotz der geplanten oberir-
dischen „Verbunkerung“, es sei-
en „kriegerische Angriffe durch 
Streitkräfte anderer Staaten nicht 
Bestandteil des Schutzkonzepts 
des Atomgesetzes. Die Abwehr 
von Gefahren für die äußere Si-
cherheit der Bundesrepublik ist 
Aufgabe der Landes- und Bünd-
nisverteidigung. Dementspre-
chend kann auch das Szenario 
,Krieg‘ nicht Teil der Überprüfung 
durch die atomrechtliche Geneh-
migungsbehörde sein.“
Welche Vorkehrung der Staat für 
den Kriegsfall bei der Zwischen-
lagerung trifft, ist für besorg-
te Bürger:innen nicht mehr kon-
trollierbar. Das ist zunächst ver-
ständlich. Die Frage ist aber, ob 
der Bundestag sich dieses The-
mas adäquat angenommen hat. 
Wie bei anderen, streng gehei-
men Projekten, wäre auch hier 
eine „Black-Box“ vorstellbar, al-
so ein Gremium von Frauen und 
Männern, die mit der Überwa-
chung der zuständigen Behörden 
beauftragt werden, die offen sind 
für die Fragen und Anregungen 
der Zivilgesellschaft und die Zu-
gang zu Expertise haben, um ih-
rer Kontrollpflicht nachkommen 
zu können.

 BGZ: Strategie statt Forschung

Die verlängerte Zwischenlage-
rung wirft also eine Reihe von si-
cherheitstechnisch äußerst rele-
vanten Fragen auf – Zustand der 

Behälter und des radioaktiven 
Inventars, Zustand der Bausub-
stanz der Zwischenlager, Schutz 
vor bislang wenig berücksichtig-
ten Gefahren. Die Gesellschaft für 
Zwischenlagerung (BGZ) hat da-
rum kürzlich ein Forschungspro-
gramm zur Thematik vorgelegt. 
Und obwohl bekannt ist, dass im 
Jahr 2034 die Genehmigungen für 
Gorleben und 2036 für Ahaus en-
den, ist es erschreckend, auf Sei-
te 4 des Forschungsprogramms 
der BGZ folgenden lapidaren Satz 
lesen zu müssen: „Das hier ent-
wickelte Forschungsprogramm 
zeigt den dazu notwendigen For-
schungsbedarf auf und gibt einen 
Überblick über die Forschungs-
strategie und  aktivitäten der BGZ. 
Das Forschungsprogramm wird 
laufend fortgeschrieben und ak-
tualisiert und an den sich weiter-
entwickelnden Stand von Wissen-
schaft und Technik angepasst.“ 
So soll also mit dem „Forschungs-
programm“ zunächst nur eine 
Strategie zur Erlangung der Ver-
längerungsgenehmigungen ent-
wickelt werden! Die BGZ konzen-
triert sich dabei in erster Linie auf 
die Castorbehälter und dort vor 
allem auf die Deckeldichtungen. 
Die Sicherung der Anlagen gegen 
die „sonstigen Einwirkungen Drit-
ter“ spielt dabei eine völlig un-
tergeordnete, letztlich mit Blick 
auf die verlängerte Zwischenla-
gerung gar keine Rolle.
Das „Forschungsprogramm“ der 
BGZ greift natürlich viel zu kurz! 
Offensichtlich ist nicht vorgese-
hen, Proben zu ziehen, also Be-
hälter mit Brennelementen aus 
Druck-, Leichtwasser und For-
schungsreaktoren in einer For-
schungsanlage mit heißer Zelle 
wie in Studvik (Schweden) oder 
Cadarache (Frankreich) zu öffnen 
und den Zustand zu untersuchen. 
Die Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit (GRS) hingegen sieht 
deutlichen Forschungsbedarf: 
„Die verlängerte Zwischenlage-
rung erfordert eine Weiterent-
wicklung der wissenschaftlichen 
Grundlagen zur Bewertung des 
Langzeitverhaltens sowie die Be-
reitstellung entsprechend an-

gepasster Analyse- und Bewer-
tungsmethoden, da für Hüllrohre 
bestrahlter Brennelemente eine 
erhöhte Sprödbruchempfindlich-
keit bei mechanischen Belastun-
gen bis zu nachfolgendem Hüll-
rohrversagen bei Handhabungs-
vorgängen bzw. Transporten nicht 
ausgeschlossen werden kann.“

 Partizipation

Die BGZ, so die Einschätzung der 
Bürgerinitiative Lüchow-Dan-
nenberg (BI), legt es mit ihrem 
schmalspurigen Forschungspro-
gramm darauf an, die Fragen der 
Sicherung der bestehenden Zwi-
schenlager außen vor zu lassen. 
Sie kritisiert: „Die ,Härtung‘ durch 
den Bau einer – zehn Meter hohen 
– zusätzlichen Mauer will sie uns 
als Antwort auf die vielen unge-
klärten Fragen verkaufen.“
Wiederholt wurde von der An-
ti-Atom-Bewegung vorgetragen, 
dass die Debatte um lange Lager-
zeiten und die Vorbereitung neu-
er Genehmigungsverfahren von 
der interessierten Öffentlichkeit 
begleitet werden müssen. Gele-
gentliche Workshops ersetzten 
nicht die kontinuierliche Beglei-
tung. Die ASKETA-Treffen, die 
Diskussionsplattform zwischen 
Bürgermeistern der Kommunen 
mit kerntechnischen Anlagen, 
schlössen Umweltverbände und 
-initiativen aus. Treffen im Jahres-
rhythmus reichten zudem nicht 
aus. Sehr früh hatte das Natio-
nale Begleitgremium Vorschläge 
unterbreitet, wie der Diskurs ge-
staltet werden könnte. Doch die-
se Gedankenspiele und Vorschlä-
ge versandeten bisher. „Wir for-
dern nach wie vor“, so die BI aus 
dem Wendland, „eine verbindli-
che und kontinuierliche Form der 
Mitwirkung in Anlehnung an das 
Endlagersuchverfahren und die 
Rolle, die der Zivilgesellschaft da-
bei zufallen müsste.“

Endlagerung

Zwischenlager Gorleben

Quellen
BGE, BASE, EWN-GmbH, ASKETA
Nat. Begleitgremium, eigene Recherchen
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Ältere Mitbürger:innen mögen sich aktuell an die Siebziger- und Achtzigerjahre erin-
nert fühlen. Denn mit dem Vorwurf der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ nach 

Strafgesetzbuch fahren die Strafverfolgungsbehörden neuerdings wieder schweres Ge-
schütz auf – dieses Mal gegen gewaltfreien Klimaprotest, der mit der Einhaltung der 
Klimaschutzziele nichts weiter als ein verfassungs- und völkerrechtlich legitimiertes 

Anliegen verfolgt. Angesichts der weitreichenden Grundrechtseingriffe, die durch die-
sen Vorwurf gerechtfertigt werden, halten mehrere Umweltschutzorganisationen und 

juristisch orientierte NGOs die neue Praxis für unverhältnismäßig. Von Andreas Conradt

Während Ende letzten Jahres 
auf der Klimakonferenz COP27 in 
Ägypten die Weltgemeinschaft 
über Wege aus der Klimakrise 
verhandelte, war die Situation in 
Deutschland geradezu absurd: 
Statt über realen Klimaschutz zu 
diskutieren, wurde öffentlich eine 
aggressive Debatte über verschie-
dene Formen von Klimaprotesten 
geführt. Ihren Anfang nahm sie in 
der hitzigen Diskussion über Ak-
tionen der Letzten Generation, 
angetrieben wird sie auch heu-
te noch von Politiker:innen der 
Union, FDP und AfD. Sie gipfel-
te schließlich in der Präventivhaft 

für eine 18-Jährige in Bayern und 
der Forderung der Union, Sitzblo-
ckaden mit bis zu drei Jahren Haft 
zu bestrafen. 
Worte wie diese sind verantwort-
lich dafür, dass die strafrechtli-
che Verfolgung von Mitgliedern 
der Bewegung Letzte Genera-
tion eine neue Qualität erreicht 
hat. Mitte Dezember kam es zu elf 
Hausdurchsuchungen und der Be-
schlagnahmung von Handys, Lap-
tops und Plakaten. Der Vorwurf 
lautet „Bildung einer kriminel-
len Vereinigung“, außerdem Stö-
rung öffentlicher Betriebe, Haus-
friedensbruch und Nötigung. Me-
dienberichten zufolge wurden Er-
mittlungen gegen insgesamt 34 
Beschuldigte in acht Bundeslän-
dern eingeleitet, nachdem seit 
Mai 2022 bei mehreren Protest-
aktionen an der PCK-Raffinerie in 
Schwedt Ventile zugedreht und 
der Öl-Zufluss damit kurzzeitig 
unterbrochen worden sein soll. 
Zwei Wochen vor den Hausdurch-
suchungen hatten mehrere Lan-
desminister auf der Innenminis-
terkonferenz Ermittlungen gefor-
dert.

 Anfangsverdacht fraglich

Der Republikanische Anwältin-
nen- und Anwälteverein sowie 
Green Legal Impact e.V., Lawyers- 
4Future, ClientEarth, die Huma-
nistische Union und das Komi-
tee für Grundrechte und Demo-
kratie e.V. kritisieren dieses Vor-
gehen, denn bereits das Vorlie-
gen des Anfangsverdachts bezüg-

Kriminalisierung
statt Klimaschutz
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lich der Bildung einer kriminel-
len Vereinigung erscheine zwei-
felhaft. Der Tatbestand setze vo-
raus, dass eine Gruppe die Bege-
hung von schweren Straftaten be-
zwecke, von denen eine erhebli-
che Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit ausgeht. Das treffe auf 
das Festkleben an Straßen, Ge-
mälden und Flughäfen als bislang 
wichtigster Protestform der Letz-
ten Generation schon im Ansatz 
nicht zu. Ob Sitzblockaden und an-
dere Formen des zivilen Ungehor-
sams überhaupt strafbares Ver-
halten darstellen, sei fraglich – 
Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten haben die wertungsoffenen 
juristischen Fragen der Verwerf-
lichkeit und eines rechtfertigen-
den Klimanotstandes zuletzt un-
terschiedlich beantwortet und 
Protestierende vereinzelt freige-
sprochen. Jedenfalls aber hätten 
die mit den Sitzblockaden verbun-
denen Vorwürfe kein ausreichen-
des Gewicht, um Straftaten be-
gründen zu können.
Ähnlich sehe es beim Zudrehen 
von Ventilen an der Raffinerie in 
Schwedt aus. Weder seien durch 
die kurzzeitige Unterbrechung der 
Versorgung einer Raffinerie Men-
schen gefährdet noch die öffentli-
che Sicherheit in erheblichem Ma-
ße beeinträchtigt worden. Auch 
zu Sachbeschädigungen sei es 
nicht gekommen. Dass die Akti-
on möglicherweise den Anfangs-
verdacht einer Störung öffentli-
cher Betriebe begründe, könne für 
sich genommen die Ermittlungen 
ebenso wenig rechtfertigen.

 Motivation, Ziele und
Kontext entscheidend 

Gerade weil der Vorwurf nach 
Paragraf 129 des Strafgesetzbu-
ches (StGB) weitreichende Ermitt-
lungsmaßnahmen ermöglicht, die 
mit schweren Grundrechtseingrif-
fen verbunden sind, fordert auch 
der Bundesgerichtshof die strik-
te Einhaltung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes bei der Be-
wertung der Zwecke einer Verei-
nigung. Ob die Schwelle zu einer 
kriminellen Vereinigung im Sin-
ne der Vorschrift überschritten 
wird, ist nicht allein anhand der 
begangenen Straftaten, sondern 
anhand einer Gesamtwürdigung 
aller Umstände zu bewerten, die 
auch den Rahmen und den Hin-
tergrund der Taten in den Blick 
nimmt – und gerade dieser könne 
nach Ansicht der juristisch orien-

tierten NGOs nicht deutlicher ge-
gen die Annahme einer kriminel-
len Vereinigung sprechen.
Tatsächlich weist die Letzte Ge-
neration mit ihrem Protest auf et-
was hin, das auch Barack Obama 
und Annalena Baerbock genau 
so formuliert haben: Dass wir zu 
der letzten Generation gehören, 
die die katastrophalen Auswir-
kungen des Klimawandels noch 
stoppen kann. „Die nächsten acht 
Jahre sind entscheidend“, er-
kennt selbst Bundeskanzler Olaf 
Scholz. Trotzdem reichten we-
der global noch national die bis-
herigen Klimaschutzmaßnahmen 
aus, um die globalen Klimaziele 
sowie den in Deutschland verfas-
sungsrechtlich vorgegebenen Re-
duktionspfad einzuhalten, so die 
Jurist:innen. Bestätigt wurde die-
ser Umstand unlängst durch das 
Zweijahresgutachten des Exper-
tenrates für Klimafragen, der ei-
nen Paradigmenwechsel in der 
deutschen Klimaschutzpolitik an-
gemahnt hatte. 
Es sei darum an der Zeit, über wirk-
samen Klimaschutz zu diskutie-
ren, statt besorgte Bürger:innen 
zu diffamieren, vermeldeten En-
de letzten Jahres auch Umwelt-
schutzorganisationen wie Green-
peace, BUND und WWF. „Wir 
brauchen sofort umfassende Ver-
änderungen, um die Klimakrise zu 
bremsen. Das ist die Konsequenz 
aus den völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen, die unser Land mit 
dem Pariser Klimaabkommen und 
seinem 1,5-Grad-Ziel eingegan-
gen ist“, so die Organisationen in 

einer gemeinsamen Erklärung. In 
Ägypten hatte es auch UN-Gene-
ralsekretär Guterres in Worte ge-
fasst: „Die Radikalen sind nicht die 
Protestierenden. Es sind jene, die 
den Verpflichtungen zum Klima-
schutz nicht nachkommen.“ Das 
sind vor allem jene politischen 
Entscheidungsträger:innen, die 
jetzt verbal über Klimaaktivist-
:innen herfallen, nachdem sie 
jahrzehntelang kurzfristige Pro-
fitinteressen von Konzernen und 
politische Bequemlichkeit über 
wirksamen Klimaschutz stellten. 
Teile der Bundesregierung set-
zen dieses Verhalten fort. Sie bre-
chen geltendes Recht, indem sie 
sich weigern, die Verpflichtungen 
aus dem Klimaschutzgesetz um-
zusetzen.
Ziviler Ungehorsam gehört zur 
Demokratie und ist oft ein Trei-
ber für progressive, gesellschaft-
liche Fortentwicklung gewesen: 
Das Ende von Kolonialismus, 
Apartheid und rassistischen Ge-
setzen, das Frauenwahlrecht und 
der Atomausstieg – all diese ge-
sellschaftlichen Veränderungen 
sind ohne Aktionen zivilen Unge-
horsams kaum denkbar. Diese Ak-
tionen waren immer unbequem 
und müssen es auch sein.
Derweil hat der voranschreitende 
Klimawandel bereits in vielen Tei-
len der Erde verheerende Konse-
quenzen. Angesichts dieser Ent-
wicklungen richtet sich die Letz-
te Generation an die Politik. Die 
Bewegung fordert nicht mehr, als 
die Einhaltung des Klimaschutz-
gesetzes und der völker- und ver-

Kriminalisierung von Aktivist:innen
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Quellen
Greenpeace
Republ. Anwältinnen- und Anwälteverein

Genau das aber sei im Falle der 
Letzten Generation gegeben, so 
die Anwält:innen: „Die Bewe-
gung agiert nicht im Verborge-
nen, sondern trägt ihre Ziele und 
Methoden sowie die Identität der 
Beteiligten in die Öffentlichkeit. 
Dort, wo die gewählten Protest-
formen des zivilen Ungehorsams 
die Grenzen zur Strafbarkeit über-
schritten haben, stellen sich bis-
lang alle Aktiven den Strafverfah-
ren. All das spricht entscheidend 
gegen die Annahme einer krimi-
nellen Vereinigung.“

 Ermittlungsmaßnahmen
müssen Verhältnismäßigkeit
wahren

In jedem Fall, so die juristisch aus-
gerichteten NGOs, erschienen die 
Durchsuchungen und Beschlag-
nahmungen angesichts des ge-
waltfreien und öffentlichen Pro-
tests und der verfolgten Anlie-
gen der Bewegung unverhältnis-
mäßig. Die Mitglieder der Letz-
ten Generation hätten bislang 
keinerlei Anstalten gemacht, ih-
re Taten zu verbergen und Ermitt-
lungsmaßnahmen zu behindern.

Auffallend ist, dass sich die Er-
mittlungen in andere staatliche 
Maßnahmen gegen die Letzte 
Generation einreihten, wie die 
wahrscheinlich verfassungswid-
rige Anordnung eines 30-tägigen 
Gewahrsams in Bayern. „In ihrer 
Gesamtheit erwecken diese Maß-
nahmen den Eindruck einer Inst-
rumentalisierung des Ordnungs- 
und Strafrechts für die Delegiti-
mierung und Einschüchterung 
von unliebsamem Protest“, so die 
Anwält:innen weiter. Das sei ei-
nes demokratischen Rechtsstaats 
unwürdig. Repression solle nicht 
die Antwort des Staates auf eine 
Klimabewegung sein, die den Er-
halt unser aller Lebensgrundlagen 
einfordere und an die Einhaltung 
von Gesetz und Recht erinnere.

 Dringlichkeit des
Problems erkennen!

Vor allem aber drohen die Dis-
kussionen über strafrechtliche 
Ermittlungsmaßnahmen von der 
eigentlichen Problematik abzulen-
ken. „Die Verantwortlichen soll-
ten sich mit dem Ruf der Protes-
tierenden nach wirksamen Maß-
nahmen gegen die drohende Kli-
makatastrophe auseinanderset-
zen und endlich ihren verfas-
sungsrechtlichen Pflichten nach-
kommen. Klimaschutz ist Men-
schenrecht, das haben Gerich-
te rund um die Welt bereits ent-
schieden – und dieses Menschen-
recht hat jeder Staat zu achten.“
Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seinem wegweisenden Be-
schluss vom April 2021 festge-
stellt, dass die Lasten des Klima-
schutzes nicht auf künftige Ge-
nerationen verschoben werden 
dürfen. Im Herbst letzten Jah-
res hat der Expertenrat für Kli-
mafragen der Regierung bestä-
tigt, dass die Ampel mit ihren bis-
herigen Beschlüssen die Klima-
ziele für 2030 deutlich verfehlen 
wird. „Die Bundesregierung muss 
diesen Rechtsbruch beenden und 
jetzt ein Paris-kompatibles Kli-
ma-Sofortprogramm vorlegen, 
das Deutschland endlich auf den 
1,5-Grad-Pfad bringt“, so die Um-
weltschutzverbände. „Das wäre 
eine adäquate Antwort auf die 
Proteste der Klimabewegung.“
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fassungsrechtlichen Pflicht, den 
globalen Temperaturanstieg auf 
1,5 Grad zu begrenzen. Die Pro-
teste haben ein starkes kommu-
nikatives Element und zielen auf 
die Teilnahme an der öffentlichen 
Meinungsbildung ab. Sie neh-
men damit eine grundrechtlich 
garantierte Freiheit wahr, die das 
Bundesverfassungsgericht als 
schlechthin konstitutiv für unsere 
Demokratie erachtet. Diese Um-
stände müssten auch die Ermitt-
lungsbehörden bei der Bewer-
tung des Verhältnisses von Straf-
taten und verfolgten Zwecken an-
gemessen berücksichtigen, so die 
Anwält:innen der NGOs.
Klar ist, dass ziviler Ungehor-
sam gewissen Regeln und Nor-
men folgen muss: Von ihm dür-
fen weder Gewalt noch Sachbe-
schädigungen ausgehen und er 
muss alles für die Sicherheit von 
Beteiligten wie Unbeteiligten tun. 
Aktivist:innen müssen mit offe-
nem Gesicht für die Aktionen ein-
stehen. Und mit ihm muss eine 
grundsätzliche Anerkennung der 
Verfasstheit demokratischer Ent-
scheidungswege und aller rechtli-
chen Konsequenzen einhergehen.
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Am frostigen Morgen des 9. Fe-
bruar gegen 9 Uhr treffen wir 
vor dem Amtsgericht in Rheydt 
(NRW) auf eine gutgelaunte mit-
telgroße Gruppe von rund zwölf 
Leuten. Am Rande steht eine älte-
re Frau im freundlichen Gespräch 
mit der Polizei. An der Außen-
fassade des altehrwürdigen Ge-
richtsgebäudes aus der Gründer-
zeit lehnt ein kunstvoll gestalte-
tes Wimmelbild-Plakat – gespen-

det vom Düsseldorfer Künstler Ja-
ri Banas –, das auf die anstehen-
den Gerichtsverhandlungen auf-
merksam macht.
Am Treppenaufgang hängen klei-
ne Pappschilder mit den Parolen: 
„Klimakiller, Dorf- und Waldzer-
störer RWE vor Gericht!“ und 
„RWE zerstört Heimat und See-
len“. Das also ist die uns ange-
kündigte polizeilich genehmig-
te Mahnwache der Lebenslaute- 

Achtel und Triole
gegen Klima-Kohle

Kriminalisierung von Aktivist:innen

Die Gorleben Rundschau hat den Tango-Musiker 
Alfons Bock, der sich 2021 dem unabhängigen 
Musiker:innen-Netzwerk Lebenslaute angeschlos-
sen hatte, als Prozessbeobachterin begleitet. Eine 
Reportage von Doris Krohn
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gehängten Talaren. Aha, also er-
warten uns weiblich geführte Ge-
richtsverhandlungen. Und dann 
geht’s auch schon los.
Richterin und Staatsanwältin 
schlüpfen in ihr Dienstgewand, 
die Gerichtsschreiberin ver-
schwindet hinter dem Rechner-
Bildschirm, und es wird kurz still 
und fast feierlich, als die Richterin 
die Verhandlung eröffnet und al-
le sich von ihren Plätzen erheben.
Die Staatsanwältin irritiert dann 
die Besucher:innen nachhaltig da-
durch, dass sie zum Verlesen der 
Anklage – obwohl plexiglasabge-
schirmt – ihre Coronamaske auf-
behält und mit leiser hoher Stim-
me die Anklage kaum verständ-
lich verliest. Die Richterin kennt 
den Anklagetext, die Angeklag-
ten haben ihn schriftlich nach 
Hause geschickt bekommen – 
und das Volk kann sehen, wo es 
bleibt, weiß aber auch so, wor-
um es geht.
Allen drei Angeklagten wird vor-
geworfen, am 15. August 2021 in 
das RWE-Tagebau-Gelände Garz-
weiler 2 eingedrungen zu sein. 
Der Tatvorwurf lautet in allen Fäl-
len: Hausfriedensbruch.

Der erste Angeklagte, ein frei-
schaffender Mathematiker 

aus Passau, der auf die Frage 
was, wie und wo er arbeite lapi-
dar antwortet, er nage am Hun-
gertuch und schreibe ein Buch. 
Auf die sich anschließende Frage, 
wie und warum er sich an der Ak-
tion beteiligt habe, erklärt er, dass 
er der Lebenslaute-Bewegung gar 
nicht angehöre, sondern dass sei-
ne Freundin dort im Chor singe. 

Da ihm jedoch sehr bewusst sei, 
dass der „Planet brenne“, begrü-
ße er die Aktivitäten zum zivilen 
Ungehorsam der Musiker:innen. 
Er sei extra aus Passau angereist 
und habe „in aller Herrgottsfrü-
he“ in Garzweiler sein Auto di-
rekt am RWE-Kohle-Abbauge-
lände parken und einen abschüs-
sigen Pfad betreten können. Auf 
Nachfrage der Staatsanwältin, 
ob er daran nicht gehindert wor-
den sei, antwortet er, er habe we-
der Schilder noch Zäune oder gar 
Absperrungen entdecken können. 
Bei seinem Eintreffen hätten die 
Musiker:innen schon auf einer Art 
Plattform Position bezogen und 
wären dabei gewesen, ihre Inst-
rumente zu stimmen. Werkschutz 
und Polizei seien auch vor Ort ge-
wesen und hätten dem Gesche-
hen zugeschaut und zugehört. Oh-
ne weitere Fragen bittet die Rich-
terin mit Verweis auf ein persön-
liches Rechtsgespräch mit dem 
Angeklagten die Öffentlichkeit 
den Saal kurzfristig zu verlassen. 
Nach dem Wiedereinlass wird die 
schnell geschlossene Einigung 
bekannt gegeben: Das Verfahren 
gegen den bayrischen Mathema-
tiker wird mit der Auflage einge-
stellt, dass er 150 Euro an Green-
peace spendet.

Ohne Pause geht es sofort mit 
dem nächsten Fall weiter. Der 

zweite Angeklagte ist ein freier 
Fotograf und Journalist aus Mön-
chengladbach, der mit seinem An-
walt den Gerichtssaal betritt.
Auch er wird nach Klärung der 
Personalien nach seiner Bezie-
hung zu Lebenslaute befragt und 
antwortet, dass er bereits seit eini-
ger Zeit die Aktivitäten des zivilen 
Ungehorsams der Musiker:innen 
an sogenannten Unrechtsorten 
als Fotograf und Journalist be-
gleite. Er sei der Gruppe am sehr 
frühen Morgen noch deutlich vor 
sechs Uhr am besagten 15. Au-
gust 2021 in einem gewissen Ab-
stand auf eine plattformähnliche 
Fläche auf dem Abbaugelände ge-
folgt. Absperrungen irgendwel-
cher Art habe er nicht gesehen, al-
lerdings hätten am Rand stehen-
de Angehörige vom RWE-Werk-
schutz ihn gestoppt, als sie seinen 
Fotoapparat erblickt hatten und 
ihn aufgefordert, umgehend sei-
ne Speicherkarte herauszugeben. 
Er habe sich geweigert und statt-
dessen seinen Presse- und den 
Personal-Ausweis vorgezeigt. Er 
ergänzt, dass er nach Abschluss 

Aktivist:innen, die nachdrücklich 
deutlich machen soll, dass wie-
der einmal die Falschen auf der 
Anklagebank sitzen.
Aber die Mahnwache soll nicht 
nur nach außen wirken, denn die 
versammelten Musiker:innen von 
Lebenslaute möchten gleichzeitig 
ihre Solidarität mit den vorgela-
denen Mitstreiter:innen zum Aus-
druck bringen. Natürlich auch mit 
Musik. Eine Viertelstunde vor Ver-
handlungsbeginn bilden sie blitz-
schnell einen Halbkreis und sin-
gen zum Stärken und Mut machen 
ein widerständiges Kirchenlied 
gegen Willkür und Machtmiss-
brauch aus dem 17. Jahrhundert: 
„Wie nun Ihr Herren, seid Ihr 
stumm, dass ihr kein Recht könnt 
sprechen…?“

Mittlerweile ist es zehn vor 
zehn und Zeit, das Gerichts-

gebäude zu betreten, denn wir 
müssen alle einzeln noch die Si-
cherheitskontrolle passieren. Am 
Ende eines verwinkelten Flures im 
Erdgeschoss steht die Tür des Ge-
richtssaales offen, ein Blick auf 
den ausgehängten Tagesplan ver-
rät für den Vormittag drei halb-
stündige Verhandlungen, RWE 
als Kläger gegen drei Angeklagte. 
Ungehindert nehmen wir auf den 
Zuschauerbänken mit direktem 
Blick auf die Richterbank Platz.
Der eher kleine Gerichtssaal ist 
coronagerecht mit vielen Plexi-
glasabschirmungen für Gericht, 
Staatsanwaltschaft und Ankla-
gebank ausgestattet. Am Rich-
tertisch stehend befinden sich 
drei jüngere Frauen im Gespräch 
– zwei von ihnen mit locker um-

GR-Reporterin Doris Krohn (2.v. l.) und Angeklagter Alfons Bock (r.)
vor dem Amtsgericht Rheydt in NRW
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des Konzerts nicht ungehindert 
habe gehen können, sondern mit 
den Musiker:innen im Gruppen-
transport über zweieinhalb Stun-
den an einem anderen Ort von der 
Polizei festgehalten worden sei. 
Jetzt schaltet sich der Rechtsan-
walt ein und weist darauf hin, dass 
die Pressefreiheit ein sehr hohes 
Rechtsgut und ihre ungehinderte 
Ausübung nach geltender Straf-
rechtsnorm klar über einem ver-
meintlichen Hausfriedensbruch 
einzuordnen sei, denn sein Man-
dant habe als Journalist und Fo-
tograf ohne Zweifel vor Ort sein 
müssen. Ohne größere Nachfra-
gen von Gericht oder Staatsan-
waltschaft wird dieses Verfahren 
ohne irgendwelche Auflagen ein-
gestellt und alle Kosten, die dem 
Angeklagten entstanden waren, 
werden von der Staatskasse über-
nommen.

Mittlerweile ist eine gute Stun-
de vergangen und die dritte 

Verhandlung wird abermals oh-
ne Pause direkt angeschlossen. 
An der Reihe ist jetzt Alfons Bock, 
der Musiker aus Lüchow-Dannen-
berg, der dieser gesamten Ver-
anstaltung einen neuen Charak-
ter verleiht.
Nach Abklärung der Personalien 
erteilt die Richterin ihm ohne Fra-
gen und Vorgaben das Wort. Bock 
bittet höflich um Zeit und Geduld, 
für das Verlesen eines umfang-
reichen Manuskriptes zur Ankla-
ge und seiner Motivation, sich an 
der Lebenslaute-Aktion beteiligt 
zu haben. Die Richterin wendet 
sich dem Angeklagten direkt zu 
und fordert ihn auf, zu beginnen. 
Als Prolog wählt er den Dank, dass 
man seiner Bitte nachgekommen 
sei, ihn vorzuladen, da er sich ge-
gen die Einstellung des Verfah-
rens mit geringfügiger Auflage 
entschieden hatte und nun die 
Gelegenheit bekomme, sich zu 
erklären.
Er gestehe eine Schuld ein, aller-
dings nicht im Sinne der Hausfrie-
densbruch-Anklage. Wichtig sei 
ihm, dem werten Gericht zu erläu-
tern, welch große Bedeutung der 
persönliche Hausfrieden für seine 
Familie stets hatte, und er beginnt 
weit auszuholen. Von der Flucht 
seiner Mutter mit seinem älteren 
Bruder aus Schlesien über die be-
scheidene Behelfsheimunterbrin-
gung im Nachkriegs-Hamburg, in 
die er hineingeboren wurde, bis 
heute zu seinem kleinen Haus mit 
einem unter der Last von mehre-

ren Dürre-Jahren bedrohten Gar-
ten in der Elbtalaue. „Der Haus-
frieden“, lässt Bock wissen, „er 
war meiner Mutter, und so uns al-
len, in unserem kleinen Behelfs-
heim nach Kriegsende hoch und 
heilig. Und Rechtsschutz des pri-
vaten Hausfriedens blieb mir so in 
meinen späteren politischen Ein-
sichten eine Errungenschaft von 
Humanismus, Aufklärung und De-
mokratie.“ Um von dort aus hin-
überzuwechseln zum bedrohten 
und bereits gebrochenen globa-
len Hausfrieden des Planeten Er-
de. „Wenn ich an dieser Stelle 
nur einmal an meinen Hausfrie-
den denke: Wir versuchen, ihn 
wiederzufinden, aber er ist ge-
brochen. Das Wetter, die zivili-
satorisch verursachte Erderwär-
mung macht an der geschlosse-
nen Einfriedung unseres Privat-
grunds nicht halt. Und ich befin-
de mich jetzt in einem schmerzli-
chen Zielkonflikt. Wasser, so viel, 
so viel wichtiger zum Leben als 
Erdöl, Gas und Kohle, wird uns, 
wie dem Grünbewuchs der Erde, 
knapp, sehr knapp (…).“
Während dieser Ausführungen 
will Bock ein den Frühling prei-
sendes Lied seiner Mutter nicht 
nur erwähnen, sondern er stimmt 
mit seinem wohlklingenden Tenor 
dieses Lied auch an mit der ersten 
Strophe: „Mairegen macht, dass 
du größer wirst, größer wirst klei-
nes Blümelein …“
Es würde den Rahmen dieser Re-
portage sprengen, die sich an-
schließende ausgeklügelte fein-
sinnige Argumentation von Alfons 
Bock zu paraphrasieren, deshalb 
hat die Redaktion entschieden, sei-
ne Ausführungen auf den folgen-
den Seiten in Gänze abzudrucken.
Zu erwähnen bleibt allerdings, dass 
die Richterin ihm zwar mit größter 
Konzentration mehr als eine Vier-
telstunde lang zuhört, aber dann 
doch nicht bereit ist, seiner Forde-
rung nachzukommen, ihn wegen 
seiner Motivation freizusprechen. 
Es wird also für Alfons Bock einen 
zweiten Verhandlungstag geben, 
zu dem dann auch ein Vertreter von 
RWE geladen sein wird, der nach-
weisbar Auskunft geben soll, ob 
das RWE-Gelände am 15. August 
2021 überhaupt ordnungsgemäß 
und flächendeckend abgesperrt 
gewesen sei und folglich auch der 
Tatbestand eines wirklichen Haus-
friedensbruchs bestanden habe. 
Alfons Bock bestreitet dies eben-
so wie schon die zwei Angeklag-
ten der vorherigen Verhandlungen.

Psalm 58
Wie nun, ihr Herren, seid ihr stumm,
dass ihr kein Recht könnt sprechen?
Was gleich und grad ist, macht ihr krumm,
helft niemand zu sein Rechten?
Mutwillig übt ihr Gwalt im Land,
nur Frevel geht durch eure Hand,
was will zuletzt draus werden?
Ihr ungerechten Herren wisst,
dass ihr der Armen Dulden
doch einmal bitter büßen müsst
als euer eigen Schulden.
Der bösen Taten Klagemund
wird euch in eures Herzensgrund
ein bitter Urteil sprechen.
All Erdenrund ist voll Geschrei,
verletzt sind Recht und Sitten.
Ihr armen Menschen kommt herbei,
ists nicht genug gelitten?
Wir brauchen aller Seel und Kraft,
dass nach viel böser Leidenschaft
ein neu Geschlecht erwache.

Lebenslaute
Unter dem Namen Lebenslaute engagieren sich 
seit 1986 bundesweit Musiker:innen, einmal 
jährlich in Chor- und Orchesterstärke, dazwi-
schen auch in kleineren Ensembles regional. 
Als offene Musik- und Aktionsgruppe bringt 
Lebenslaute überwiegend klassische Musik ge-
rade dort zum Klingen, wo dies nicht erwartet 
wird: auf Militärübungsplätzen und Abschie-
beflughäfen, vor Atomfabriken und Raketen-
depots, in Ausländerbehörden und an anderen 
menschenbedrohenden Orten. 

Gefärbte Berichterstattung
Bezeichnend ist, wie der Redakteur der Rheini-
schen Post die umfassenden Auslassungen von 
Alfons Bock „zusammenfasst“: „Der dritte An-
geklagte räumte vor Gericht seine Schuld ein. 
Der 75-Jährige, der Geschichte und Biologie auf 
Lehramt studiert hatte und eigenen Aussagen 
zufolge nur eine schmale Rente beziehe, sagte 
aus, dass ihn die Anklage schwer belaste und 
Hausfriedensbruch für ihn ein schwerwiegen-
der Vorwurf sei. Nach kurzer Bedenkzeit lehn-
te er jedoch die Einstellung des Verfahrens ab. 
Sein Fall wird deswegen bei einem neuen Ge-
richtstermin weiterverhandelt.“

Gefährdete Pressefreiheit
Bedanken möchten wir uns ausdrücklich bei der 
Fotografin der Rheinischen Post, Jana Bauch, 
die uns freundlicherweise ihre Fotos zur Ver-
fügung gestellt hat. Beruflich begleitet sie oft 
die Aktionen von Lebenslaute und anderen Kli-
ma-Aktivist:innen in der Region. Auch sie hat 
schon Erfahrungen mit Behinderungen seitens 
der Polizei in Ausübung ihrer Arbeit gemacht 
und weiß, wie wichtig es ist, die Pressefreiheit 
zu verteidigen.

Kriminalisierung von Aktivist:innen
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Stellungnahme zur Anklage 

Möchte mich zuerst bedanken für Ihr Angebot der Verfahrenseinstellung, um allen Beteiligten 
den Aufwand für diese Verhandlung zu ersparen. Ich muß Ihnen also zunächst erklären, warum ich 
meinem spontanen D’akkord-Impuls dann doch nicht nachgegeben und für die Verhandlung mich ent-
schieden habe. Ich habe eine Grenze überschritten, willentlich, und damit die Betriebsabläufe 
im Braunkohle-Tagebau der RWE beeinträchtigt. Da es mir allein nicht zusteht, die Schwere der 
Beeinträchtig nur aus meiner Perspektive zu bewerten, räume ich ein, daß ich (im Prinzip) ge-
genüber der RWE in Schuld bin. Wenn ich nun doch das Verfahren wähle, geht es mir nicht um die 
Abwehr der Auflage. Vielmehr geht es mir um mein Schuldgefühl, mit dem ich hier stehe. Ich ha-
be es, ja, ich leide daran und eine Verfahrenseinstellung kann es mir nicht nehmen. Das kann 
nur ein Gespräch mit dem, der mich beschuldigt, und das erhoffe ich mir hier. 

1) Ich gestehe Schuld ein, noch aber nicht im Sinne der Anklage. Nicht erst die Strafanzei-
ge der RWE, sondern von Anfang mein Entschluss, unerlaubt auf das RWE-Gelände zu gehen, um im 
Lebenslaute- Konzert mitzuwirken, brachte mich in diese Schuld. Hausfriedensbruch ist mir je-
doch persönlich, ein schwerwiegender Vorwurf. Das ist von Kindheit an in mein Rechtsempfinden 
eingewachsen. Meine Mutter war mit meinem älteren Bruder aus Schlesien nach Hamburg geflohen, 
wo ich geboren bin. Der Hausfrieden, er war ihr, und so uns allen, in unserem kleinen Behelfs-
heim nach Kriegsende hoch und heilig. Und Rechtsschutz des privaten Hausfriedens blieb mir so 
in meinen späteren politischen Einsichten eine Errungenschaft von Humanismus, Aufklärung und 
Demokratie. Ich führe das hier aus, um Ihnen glaubhaft zu machen, daß ich nicht in der Absicht 
gehandelt, auch nicht leichtfertig in Kauf genommen habe, Hausfriedensbruch zu begehen. Mei-
ne Bedenken diesbezüglich wurden bei den LL-Musikerinnen geteilt und wir haben uns die Stelle 
zu unserem Einstieg in die Kohlengrube auch unter dieser Fragestellung angesehen. Da war pa-
rallel zur Grubenkante im Abstand von etwa 20 m eine schmale asphaltierte Straße entlang von 
Ackerflächen, zur Kohlengrube hin aber eine alt begraste Brachfläche. Durch diese führte ei-
ne Stahlrohrleitung von etwa 30 cm Durchmesser ebenerdig zur Grubenkante und von dort den Hang 
hinab zu einem Wasserbecken im Tagebau. Zur Grubenkante hin war das Gelände um etwa 60 cm an-
steigend, das Rohr blieb aber auch hier in einem gut 1 1/2 m breiten Trassengraben durch die 
Böschung bis zur Grubenkante in seinem ebenerdigen Verlauf. An diesem Rohr entlang ließ sich 
das erste Plateau in der Grube, auf dem unser Konzert dann stattgefunden hat, barrierefrei er-
reichen. So kam ich vor Ort zur Einschätzung, daß unserer Aktion ein Hausfriedensbruch schwer-
lich würde angelastet werden können. Eine geschlossene Einfriedung eines Werksgeländes müsste 
nach meinem Verständnis doch auch geeignet sein, Ortsunkundige und spielende Kinder etwa, zu 
ihrem Unfallschutz wenigstens mit einem Warn-oder Verbotsschild vom Betreten abzuhalten. Mir 
war und ist dabei klar, daß ich mit solcher Bewertung im Grunde auch die Betriebsgenehmigung 
für diesen Tagebau in Zweifel ziehe. So waren aber meine Gedanken in der Situation, in der ich 
mich entscheiden mußte und auch entschied, nicht nach objektiven Wahrheiten, sondern nach Ein-
schätzungen aus der Situation heraus. Zweifel blieben auch mir bis heute. Auch darum habe ich 
das Gespräch, nicht die Verfahrenseinstellung gewählt. Zum Thema Einfriedung noch eine (viel-
leicht unerhebliche) Beobachtung. Am 12. Mai 2022 habe ich die besagte Einstiegstelle an der 
Kohlengrube noch einmal aufgesucht. Jetzt fand ich dort unverändert das Stahlrohr in der Bra-
che zur Grube hinunter. Entlang der Grubenkante verlief jetzt ein mindestens 2 m hoher Erdwall 
auch über dem Rohr aufgeschüttet und dort im Fuß des Walls unübersehbar, ein Holzpfahl und in 
Sichtweite von dort nach links wie nach rechts am Wall entlang ein weiterer, jeder verstehen 
mit drei Verschiedenen Versionen von Verbotsschildern, mit Warnhinweisen und Strafverfolgungs-
androhung. Allein am spärlichen Kraut-Bewuchs noch ohne Grasnarbe war erkennbar, daß diese An-
lage noch keinen ganzen Sommer überdauert hatte. 

2) Als Täter, der ich meine Tat hier nicht bestreite, muß ich Ihnen aber die Frage nach mei-
nem Tatmotiv beantworten. Dazu etwas aus meinem Zuhause. Was ich Ihnen erzähle, hat mich näm-
lich zu einer weiteren rechtlich problematischen Verhaltensentscheidung geführt, die dennoch 
in meinem Hause inzwischen hauswirtschaftliche Praxis geworden ist. Im Sommer 2019, dem zwei-
ten der immer noch andauernden Dürreperiode habe ich ernsthaft angefangen, im Sinne der Mah-
nungen unserer Klimaforscher über sich selbst beschleunigende, exponentielle, am Ende unum-
kehrbare Entwicklungen nachzudenken. Ich mußte nämlich feststellen, daß sich der Trinkwasser-
verbrauch zur Bewässerung meines Gartens schon wegen der aus 2018 nun noch tiefer in den Boden 
hinabreichenden Trockenheit und 2019 fast gänzlich ausgebliebenem Frühlingsregen erheblich er-
höhen werde. Der Mai war gekommen, aber die Bäume mußten ihr Frühlings-Sprießen deutlich ver-
langsamen. Wochenlang anhaltende kalte und böige, mit der täglichen Sonnenbestrahlung des Bo-
dens aber aggressiv trocknende Nordostwinde unter wolkenlosem Himmel, die akute Notlage schon 
im Frühling war allen Pflanzen, auch den Kräutern am Wegrand anzusehen. („Mairegen macht daß 
du größer wirst . . . .“ ) Dieses Kinderlied meiner Mutter kam mir in den Sinn und schoß mir 
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Tränen in die Augen. Fröhliches Frühlingserwachen wollte mir nicht mehr gelingen, so sehr auch 
die medialen Wetterdienste Tag für Tag bemüht blieben, mir das Erlebte als sonniges Frühlings-
wetter anzupreisen. Das endgültige Absterben von Birken, meiner Kindheit Lieblingsbäume, in 
der Landschaft, die im Trockensommer 2018 schon meine besorgte Aufmerksamkeit hatten, kam hin-
zu, auch die Meldungen verheerender Waldbrände in den gemäßigten Zonen der Erde und die Ver-
kehrswarnungen vor Sichtbehinderung auf Autobahnen wegen weiträumiger Winderosion verdorrender 
Ackerböden im Frühsommer. In dieser Lage, sei sie nun Sachlage oder sage ich besser, ehrlicher, 
Stimmungslage, beschlossen meine Frau und ich, unter dem Stichwort „Hängende Gärten der Semi-
ramis“, unseren kleinen Garten uns, so lange es geht, als grüne beschattete Oase gegen Dürre 
und Hitze zu erhalten, was da heißt, ihn zu bewässern. Wenn ich an dieser Stelle nur ein mal 
an meinen Hausfrieden auch denke: Wir versuchen, ihn wiederzufinden, aber er ist gebrochen. 
Das Wetter, die zivilisatorisch verursachte Erderwärmung macht an der geschlossenen Einfrie-
dung unseres Privatgrunds nicht halt. Und ich befinde mich jetzt in einem schmerzlichen Ziel-
konflikt. Wasser, so viel, so viel wichtiger zum Leben als Erdöl, Gas und Kohle, wird uns, wie 
dem Grünbewuchs der Erde, knapp, sehr knapp, und Trinkwasser nicht zu verschwenden, war und 
ist im Sinne auch der dringlichen Aufforderungen jetzt von Behörden und Wasserverbänden auch 
mein Ziel. Aber der Garten, wieviele Kubikmeter werden es nächstes Jahr? Steigender Verbrauch 
senkt den Grundwasserspiegel weiter ab, verschärft die Wirkungen der Dürre, bedroht den Wald-
bestand. Was tun, uns diesen Konflikt zu Hause wenigstens erträglich zu machen? So kamen wir 
drauf, auf unsere neue Haushaltspraxis! Sie bringt immerhin jetzt jeden Tag sommers wie win-
ters bei Regen wie bei Sonnenschein etwa um die 10 Ltr. spülmittelfreies Brauchwasser in den 
Garten und bei sehr selten laufender Spülmaschine sehr wenig Trinkwasser noch ins Klärwerk. 
Wir tragen damit bezogen auf unsere Grundstücksgröße etwa 40 mm zum durchschnittlichen Jahres-
niederschlag (bei uns 700 mm, 2021 nur 450 mm) bei. Ich, unter der Dusche, einmal pro Woche mit 
Auffangeimer bei Fuß, Haare waschen, abseifen separat. So trösten wir uns, um den Preis aller-
dings, daß unsere neue, hochmoderne Haus- und Küchenwirtschaft umständlicher, und damit für 
eilige Berufstätige leider ungeeignet ist, um den Preis aber vor allem, daß wir uns nun in ei-
nem neuen Konflikt mit der öffentlichen Ordnung befinden. Wir entscheiden und handeln in aku-
ter Dringlichkeit, zahlen zwar brav unsere Abwassergebühr für Wasser, das wir in die Kläran-
lage gar nicht mehr einleiten. Bemüht um Legalisierung halten wir uns auch an Maßgaben einer 
korrekten Wurzelraum-Entsorgung, sprechen offen mit den Nachbarn und finden Verständnis, wis-
sen aber, noch ist es nicht erlaubt und eine Legalisierung im Rechtsstaat kann auch nicht an-
ders, als dauern und fordert lokalpolitisches Engagement. Unser Garten indes gedeiht, kühlt 
schattig. Wir haben ihn so durchs fünfte Dürrejahr gebracht. Wachstum von Kreditgeld mündet 
in Inflation. Der Garten schenkt uns erlebbares Wachstum, schenkt uns das Glück von Kräutern, 
Fliegen, Hummeln, Vögeln und Faltern und wir spüren, daß i h r Glück auch das unsere ist. In 
ihm erwächst uns Zuversicht. Mit enormer Überzeugungskraft erinnert er uns daran, daß das Pa-
radis, der Garten Eden, nicht irgend eine ferne Zukunft, schon gar nicht eine verklärte bi-
blische Vergangenheit ist, aus der wir unwiderruflich verbannt sind. Das Paradies, der Gar-
ten Eden für alle Zeiten, für hier und jetzt und alle Zukunft, das große Versprechen ganzheit-
lichen Lebensglücks aller Menschen, aller Lebewesen, war und ist immer noch allein das Ange-
bot dieses Planeten Erde an uns, wenn wir es den annehmen. Dieses Angebot besteht, noch, real, 
hier und jetzt. Jedes Bäumchen, jedes Kräutlein, Adler, Fisch wie Kleingetier sind eine Auffor-
derung an uns, endlich i h r Lebensglück, ihre Kreativität, ihre Schönheit mit ihnen zu tei-
len. Nur so können auch wir schön sein. Nur so, gerecht sein, aber nicht und nimmermehr als 
angemaßte „Krone der Schöpfung“. Nach einer allzu langen Epoche einspuriger egomanischer Ex-
ploitation dieses Planeten uns endlich - die Zeit drängt - in Respekt, Aufmerksamkeit und Be-
scheidenheit, in das Ganze, in die Vielfalt des Lebens einfach wieder nur einzufügen, unsere 
zivilisatorischen Projektionen mit ihr, Mutter Erde, der Bedingung schlechthin unseres Daseins 
wieder in Einklang zu bringen, unser kleiner Garten läßt uns davon etwas ahnen, was Glück ei-
gentlich ist. Doch dann auch immer wieder: Ein Bäumchen hat es nicht geschafft, der ban-
ge Blick auf die Wasseruhr und das schmerzende Gefühl vom Kampf gegen Windmühlenflügel und so 
dann auch der stärker werdende Impuls, nicht nur Individuell in meinem Zuhause den Folgen ab-
zuhelfen, sondern mich auch in den gemeinsamen öffentlichen Anstrengungen gegen die Ursachen 
einzusetzen. So komme ich als Musiker zu Lebenslaute und im Sommer 2021 nach Lützerath und auf 
das Betriebsgelände der RWE, in der Hoffnung auf ein Gespräch, mit einem für unsere klimapoli-
tischen Entscheidungsprozesse so bedeutenden Energieversorger unseres Landes, ja, in der Hoff-
nung auf ein Gespräch im öffentlichen Raum unter Menschen, die sich, aus sehr unterschiedli-
cher individueller Betroffenheit und ökonomischer Interessenlage heraus, aber doch in gesell-
schaftlicher Verantwortung wissen. Das, allein das war Ziel und Motiv für mein Tun, Nicht aber 
die Absicht, der RWE einen Schaden zuzufügen.

Kriminalisierung von Aktivist:innen

A l f on s   B oc k
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Das Rettungsschiff luventa lief im 
Sommer 2016 zu seinem ersten Ret-
tungseinsatz im zentralen Mittel- 
meer aus und rettete in einem 
Jahr insgesamt rund 14 000 Men-
schen aus Seenot. Schon nach 
kurzer Zeit standen die Crews des 
Schiffs im Fokus umfang¬reicher 
Ermittlungen, an denen mehre-
re Polizei¬behörden und Geheim-
dienste beteiligt waren. 2017 wur-
de die luventa dann von den ita-
lienischen Behör¬den beschlag-
nahmt und rostet seitdem im Ha-
fen von Trapani auf Sizilien vor 
sich hin.
In insgesamt fünf Jahren hat die 
Staatsanwaltschaft jede Menge 
Material zusammengetragen. Im 
März 2021 wurde das Ermittlungs-
verfahren offiziell abgeschlossen. 
Gegen vier Aktivistinnen der lu-
venta und 17 weitere Personen an-
derer Non-Government Organisa-
tionen (NGOs) soll wegen „Beihil-
fe zur unerlaubten Einreise” An-
klage erhoben werden. 
Die im Mai 2022 eröffnete Vor-

verhandlung markiert eine neue 
Etappe in einem der größten und 
am längsten andauernden Prozes-
se der Kriminalisierung von See-
notrettungs-NGOs. Während die-
ser muss der Richter entscheiden, 
ob der Fall in die Hauptverhand-
lung geht oder nicht. Den Ange-
klagten drohen bei einer Verur-
teilung bis zu 20 Jahre Haft und 
zusätzlich Geldstrafen von 15 000 
Euro für jede gerettete Person. 
Wurde die Seenotrettung an-
fangs noch größtenteils befür-
wortet, begann sich die Situati-
on ab 2017 deutlich zu verändern. 
Neben einer zunehmend missbil-
ligenden bis feindseligen Bericht-
erstattung in den Medien, änder-
te sich auch das Verhalten der ita-
lienischen und europäischen Be-
hörden. 
Bis heute werden NGO-Schiffe 
immer wieder unter fadenschei-
nigen Vorwänden in italienischen 
Häfen festgesetzt, Geldstrafen 
verhängt oder Schiffe mit geret-
teten Geflüchteten wochenlang 

„Da draußen sterben Leute!”
Der Kapitän des im Mittelmeer eingesetzten ehemaligen Rettungsschiffes  Iuventa, der 
Hamburger Binnenschiffer Dariush Beigui, hat sich Zeit genommen für ein Gespräch 
über die Situation der Flüchtenden und Rettenden an Europas Südgrenze – und die Kri-
minalisierung von Aktivist:innen. Ein Interview von Andreas Conradt
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nicht in die Häfen gelassen. Das 
italienische MRCC (maritimes Ko-
ordinationszentrum für Rettungs-
einsätze), dass zuvor alle Einsät-
ze der NGOs auf dem zentralen 
Mittelmeer koordiniert hatte, zog 
sich immer mehr zurück und ver-
weist inzwischen nur noch auf die 
„neue Zuständigkeit“ des MRCC 
in Tripoli in Libyen beziehungs-
weise deren sogenannter Küsten-
wache. Eine Bande, hervorgegan-
gen aus einer der vielen Bürger-
kriegsparteien in Libyen, die bis 
heute mit großzügiger finanziel-
ler Hilfe der EU und logistischer 
Unterstützung von Frontex mas-
senhaft illegale Pullbacks Flüch-
tender durchführt. Europäische 
Staaten haben ihre Verordnun-
gen oder Gesetze geändert, um 
den Betrieb eines Rettungsschif-
fes möglichst teuer und aufwen-
dig zu machen und in Italien wer-
den immer wieder Ermittlungs- 
oder Gerichtsverfahren gegen Ak-
tivistinnen in der zivilen Seenot-
rettung eingeleitet. 

 Europa hat die libysche Küs-
tenwache mit Geld und Material 
aufgebaut, Boote und Schiffe und 
kurzfristig sogar einen Flugzeug-
träger als Einsatzzentrale gelie-
fert. Warum macht Europa das?

Dariush Beigui: Weil Europa Grenz- 
schutz externalisieren will. Da-
für zahlt es Millionen an die liby-
sche Küstenwache, damit die die 
Flüchtlingsboote abfängt. Euro-
päischen Regierungen ist es nur 
wichtig, dass Menschen, die aus 
Afrika fliehen, nicht in Europa an-
kommen – und das dieses Abweh-
ren der Flüchtenden möglichst ge-
räuschlos und ohne verstörende 
Bilder vonstattengeht – nicht so 
wie Ende Februar die Ertrunke-
nen von Crotone, deren Boot ja 
buchstäblich an Europas Südküs-
te zerschellte, was unzählige Men-
schenleben forderte und groß in 
der Presse war. So etwas kommt 
bei Wähler:innen genauso wenig 
an, wie ein „ungebremster“ Zu-
strom. 

 Wie funktioniert diese Ab-
wehr-Strategie?

Beigui: Perfide! Denn die soge-
nannte libysche Küstenwache 
fungiert gleichzeitig als Men-
schenschmuggler. Nachts foltern 
deren Mitglieder die Menschen, 
erpressen horrende Summen von 

ihnen und bringen sie dann auf 
die Flüchtlingsboote. Und tags-
über fangen dieselben Angehö-
rigen, dann in Funktion der Küs-
tenwache, mit dem von Europa 
geschenkten Schiff die Boote ab 
und bringt die Menschen zurück 
in libysche Lager. Und das ist jetzt 
kein Seemannsgarn, das sich al-
te Punker in verruchten Kneipen 
von Mund zu Ohr flüstern: Es gibt 
BBC-Berichte über diese Arbeits- 
und Todeslager. Die Leute werden 
da gefoltert, zur Arbeit gezwun-
gen, vergewaltigt. Es gibt sogar 
Sklavenmärkte. Über diese La-
ger hat das deutsche Auswärtige 
Amt schon vor Jahren gesagt, es 
herrschten KZ-ähnliche Zustände. 
Spätestens nach dieser Erkennt-
nis einer deutschen Behörde fra-
ge ich mich, warum Europa Leu-
te dafür bezahlt, Menschen zu ja-
gen und in diese Lager zu brin-
gen – und uns, die wir mithelfen 
wollen, sie da rauszuholen, krimi-
nalisiert.
Die Libyer haben schnell ver-
standen, dass das Leben dieser 
Menschen nichts wert ist. Zehn-
tausendfach hat Europa bewie-
sen, dass es keine Sanktionen ge-
gen diesen Menschenhandel er-
heben wird, dass es egal ist, wie 
die sogenannte Küstenwache die 
Flüchtlinge behandelt. So lange 
nichts in den europäischen Nach-
richten kommt, können sie mit 
den Menschen machen, was sie 
wollen.

  Warum schottet sich Europa so 
ab? Welche Angst treibt die Ver-
antwortlichen um, dass sie Er-
trinkende und KZ-ähnliche Lager 
in Kauf nehmen?

Beigui: Einerseits eine Heiden-
angst um den eigenen Wohlstand. 
Die Europäer:innen wollen nicht 
über Fluchtursachen nachden-
ken. Und nicht über die Gründe, 
warum an vielen Orten der Erde 
kein gutes oder wenigstens men-
schenwürdiges Leben mehr mög-
lich ist. Das zu reflektieren hieße 
ja, über sich selbst nachzudenken. 
Abstrakt wissen wir alle um unse-
re „Schuld“, wenn wir T-Shirts für 
zwölf Euro oder eine Tafel Scho-
kolade für 1,50 Euro kaufen. Wenn 
man seinen eigenen Lebensstan-
dard hinterfragt, kommt man un-
weigerlich an den Punkt, dass ein 
gerechtes Leben auf die europäi-
sche Art nicht möglich ist. 
Und andererseits ein schlechtes 
Gewissen, weil …

 Moment. Schlechtes Gewis-
sen? Das müsste Europa doch 
gerade jetzt haben, wo es Men-
schen reihenweise ertrinken 
lässt. Wenn die Grenzen durch-
lässig wären, bräuchte Europa 
doch kein schlechtes Gewissen 
zu haben.

Beigui: Na, doch! Das hat je ei-
ne Geschichte bis zu den Anfän-
gen der Industrialisierung. Euro-
päische Firmen haben in Afrika 
und Südamerika blutige Umstür-
ze finanziert, um in Europa billi-
ge Bananen, billigen Kaffee und 
billige Schokolade auf den Markt 
werfen zu können. Der gesamte 
Aufschwung Europas beruht doch 
darauf, in Übersee Bodenschät-
ze auszuplündern oder gar Men-
schen zu rauben. Das gute Leben 
hier ist auch heute noch nur mög-
lich, weil an anderen Orten der 
Welt Leute leiden.

 Menschen, die schon im Was-
ser treiben, aber auch Menschen 
auf untauglichen oder überfüll-
ten Booten, gelten als in Seenot 
befindlich und müssen von an-
deren Seeleuten gerettet wer-
den. Der Akt der Rettung ist al-
so nicht strafbar und würde von 
Italien auch nicht angeklagt wer-
den. Was dann ist Gegenstand 
der Anklage?

Beigui: Ein typischer Einsatz sieht 
so aus: Nach der Sichtung eines 
Bootes – zum Beispiel damals 
durch die Iuventa – fährt als ers-
tes ein Schlauchboot von uns an 
das Boot der Geflüchteten und 
gibt der Brücke der Iuventa durch, 
wie der Zustand des Bootes ist: 
Sind Leute im Wasser? Droht das 
Boot akut zu sinken? Gibt es Tote, 
Schwerverletzte oder schwange-
re Frauen? Falls nein und vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen mit 
jahrelangen Rettungsmissionen, 
gilt so ein Boot unter Retter:innen 
als „in gutem Zustand“.
Dieser Funkverkehr wurde von 
den Behörden abgehört und auf-
gezeichnet und wird nun in den 
Gerichtsverhandlungen gegen die 
Schiffsbesatzungen verwandt. 
„Warum wurde eine Rettungsak-
tion eingeleitet, wenn doch Boot 
und Besatzung ,in gutem Zustand‘ 
waren?“ Dass das Boot überfüllt 
war, ohne Treibstoff und ohne 
Hilfe niemals nach Italien käme, 
wird, weil selbstverständlich, 
weder im Funkverkehr erwähnt 
noch in den Gerichtverhandlun-

Kriminalisierung von Aktivist:innen
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haben die Menschen auf Anwei-
sung des MRCC gerettet. Gute Zu-
sammenarbeit damals – und jetzt 
werden wir von der italienischen 
Staatsanwaltschaft angeklagt, 
weil wir angeblich nicht gleich 
„retten“ sollten, sondern erst 
mal nur „schauen“, ob Rettung 
erforderlich ist. Aber so ticken 
Rettungsleistellen nicht. Das war 
nicht die Intention des MRCC Rom.
 
  Warum hat sich die italienische 
Rettungsleitstelle in Rom seither 
immer weiter zurückgezogen?

Beigui: Es gibt inzwischen wieder 
das libysche MRCC Tripoli. Das 
gab’s einfach 2016, 2017, 2018 
nicht, weil es keine funktionieren-
de libysche Regierung und schon 
gar keine Küstenwache gab. Bei 
aller Kritik an Italien muss man 
doch positiv anerkennen, dass Ita-
lien die Aufgaben der libyschen 
Rettungsleitstelle für ein großes 
Seegebiet in dieser Zeit freiwillig 
übernommen hat. Das war schon 
cool von Italien – auch, dass sie 
schon 2013 mit Mare Nostrum ei-
ne staatliche Seenotrettungsmis-
sion gefahren und knapp 150 000 
Menschen gerettet haben. Italien 
hätte das auch weiter gemacht – 
aber ihre Bitte um finanzielle Un-
terstützung durch Europa wurde 
abschlägig beschieden. Seitdem 
verschärft sich die Abschottung 
Europas ständig. Mare Nostrum 
wurde 2014 auch auf Druck des 
damaligen deutschen Innenminis-
ters De Maiziere eingestellt. Die 
entstandene Lücke füllten ab 2015 
zivile Rettungsschiffe. 

 Rein nach den Buchstaben des 
Gesetzes: Ist es gerechtfertigt, 
dass der Besatzung der Iuventa 
und anderer Rettungsschiffe der 
Prozess gemacht wird?

Beigui: Ich habe keine Straftaten 
begangen. Hätte ich gewusst, 
dass ich dafür kriminalisiert wer-
de, dass ich mich an die Gesetze 
halte, hätte ich viel eher darüber 
nachgedacht, wie ich den Leuten 
besser helfen kann, ohne mich an 
die Gesetze zu halten. Für mich 

ist einfach ganz wichtig, dass die 
Leute aus diesen Lagern heraus-
kommen. Ich hätte mir nie vorstel-
len können, dass es, nach den Er-
fahrungen mit den KZs, siebzig, 
achtzig Jahre nach dem Ende der 
NS-Herrschaft ähnliche Lager an 
den Grenzen Europas gibt – und 
niemand tut etwas.

 An welcher Stelle geschieht 
die Kriminalisierung der Schiffs-
besatzungen?

Beigui: Die Iuventa war über-
haupt nur von Juli 2016 bis Au-
gust 2017 im Mittelmeer im Ein-
satz. Seitdem liegt sie in Trapani 
beschlagnahmt an der Kette. Was 
wir damals noch nicht wussten: 
Seit September 2016 liefen Ermitt-
lungen gegen die Crew. Knapp ein 
Jahr lang, während das Schiff 
noch lief, wurden unsere Leute 
bespitzelt. Unsere Brücke wurde 
verwanzt und wir wurden drei Mo-
nate lang rund um die Uhr abge-
hört, zum Teil sind sogar verdeck-
te Ermittler auf anderen Schiffen 
eingesetzt worden. Ziel war na-
türlich die Überwachung und das 
Sammeln von Informationen. Das 
ging so weit, dass auch Telefona-
te von uns mit Journalist:innen, 
Anwälten und sogar einem Pastor 
abgehört wurden, was in Italien 
genauso illegal ist wie in Deutsch-
land. Ganz nebenbei hat das dann 
in Italien auch den größten Me-
dienskandal seit den Siebzigerjah-
ren ausgelöst. 

 Wie lautet der Vorwurf der ita-
lienischen Behörden?

Beigui: Der Vorwurf in Italien 
ist Beihilfe zur illegalen Einrei-
se. Dafür drohen einem in Italien 
bis zu 20 Jahre Haft und ich glau-
be 15 000 Euro pro Personen, der 
man geholfen hat. 

  Was ist passiert, dass das 
„coole“ Verhalten von Italien, mit 
Mare Nostrum eine eigene Ret-
tungsmission zu betreiben, en-
dete und dass die NGOs, die die 
Einsätze dann übernommen ha-
ben, kriminalisiert wurden? Wer 
ist da die treibende Kraft.

Beigui: Ich glaube nicht, dass das 
eine Entscheidung Italiens war, 
zumal der rechtsgerichtete Mat-
teo Salvini damals noch gar nicht 
Innenminister war. Italien hat aber 
aufgrund seiner geografischen 
Lage am meisten mit der Prob-

gen als Entlastung anerkannt.
Nach nautischen Gesetzen gilt, 
dass Jede:r, der/die auf dem Was-
ser unterwegs ist, anderen auf 
dem Wasser helfen muss, wenn 
diese in Not sind. Das wird nicht 
in Frage gestellt. Vor Gericht wird 
aber immer wieder angezweifelt, 
dass die Boote der Geflüchteten 
zum Zeitpunkt der Rettung über-
haupt in Seenot waren.
 
 Muss man dann erkennen, dass 
Seenotretter, gleich welcher Mo-
tivation, in einer Grauzone agie-
ren, weil nirgends definiert ist, 
wann sich Personen in Seenot 
befinden?

Beigui: Es gibt tatsächlich keine 
klare Definition des Terminus‘ 
„Seenot“, weil das bislang nie-
mand in Frage gestellt hat. Aber 
ausgerechnet Frontex hat vor ei-
niger Zeit Richtlinien aufgestellt, 
wann ein Boot als „in Seenot“ an-
zusehen ist. Danach ist das im-
mer dann der Fall, wenn es über-
füllt ist, wenn Schwangere oder 
Verletzte an Bord sind und wenn 
Treibstoff und Proviant nicht 
ausreichen, um sicher zum ge-
wünschten Zielhafen zu gelan-
gen. Und diese Punkte erfüllen 
alle Flüchtlingsboote. Komplett! 
Und ganz deutlich: Die Boote sind 
von den libyschen Schmugglern 
nicht dafür ausgerüstet, weiter als 
bis in internationale Gewässer zu 
kommen. Jedes dieser Boote ist 
in Seenot. 

  Ich stelle es mir schwierig vor, 
in den Weiten des Mittelmeers 
allein nur durchs Kreuzen ein 
Flüchtlingsboot zu entdecken. 
Wie läuft das ab?

Beigui: Wir reden hier von der 
Zeit 2016 und 2017. Damals gab 
es durchaus eine Kooperation 
mit der Rettungsleitstelle in Rom 
(MRCC Rom; Maritime Rescue Co-
ordination Centre). Die haben uns 
regelmäßig morgens um fünf an-
gerufen und uns mitgeteilt, wo sie 
von einem Flüchtlings-Boot ge-
hört haben. Dann sind wir mit 
voller Kraft dahin gelaufen und 
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lematik zu tun. Aber Spanien hat 
ja ebenfalls Häfen für die Einfahrt 
von Rettungsschiffen sperren las-
sen, und selbst die Niederlande 
haben bewirken können, dass 
EU-weit Gesetze verschärft wur-
den, was heutzutage das Zusam-
menstellen von Crews deutlich 
erschwert. Aktuell geht Deutsch-
land noch einen Schritt weiter: 
Geht es nach Bundesverkehrsmi-
nister Wissing von der FDP, sol-
len Sportboote künftig nicht mehr 
„Sport und Freizeit“ dienen, son-
dern „Sport und Erholung“. Damit 
dürften Einsätze wie die der Ma-
re Liberum (künftig: MARE*GO, 
Anm. d. Red.), aber auch der mit 
wendländischer Crew besetz-
ten Segelyacht TROTAMAR III 
schwieriger bis unmöglich wer-
den. Daran sieht man, wie wichtig 
es europäischen Politiker:innen 
ist, dass diese Rettungsmissio-
nen nicht stattfinden, nicht mal 
mit winzigen Schiffen.

 Du hast also von der Segel-
yacht mit wendländischer Crew 
schon gehört?

Beigui: Ja! Ich hab‘ deren Inter-
netseite gelesen. Super-Sache. 
Außer, dass es ein Segelboot ist. 
Das ist das einzige Manko (lacht!). 
Ich hasse Segeln. Andere Leute 
haben sich so viel Mühe gegeben, 
Motoren zu entwickeln. Das kann 
man doch mal würdigen (grinst!). 
Aber was tut man nicht alles für 
die Sache!

 Was kann ein so kleines Boot 
überhaupt leisten?

Beigui: Suchen! Rettungswes-
ten verteilen, Wasser verteilen, 
Schwerverletzte übernehmen 
und versorgen und im schlimms-
ten Notfall auch mal viele Men-
schen an Bord nehmen. Und vor 
allem vor Ort bleiben, bis ein grö-
ßeres Rettungsschiff kommt. Au-
ßerdem gibt es die berechtig-
te Hoffnung, dass Seenotsigna-
le von europäischen Schiffen bei 
den MRCCs ernster genommen 
werden als solche, die über afri-
kanische Satellitentelefone rein-
kommen. Da geht’s dann auch 
wieder um medialen Druck.

 Welche Konsequenzen drohen 
Dir im schlimmsten Fall? Berufs-
verbot? Gefängnis?

Beigui: Ich selbst bin gelernter 
Binnenschiffer, und eine Aber-

kennung des Patents oder ande-
re Probleme sehe ich da nicht. Das 
ist bei Hochseekapitänen anders: 
Auch denen wird nicht das Patent 
aberkannt, aber Reedereien mei-
den solche Leute, weil sie Sche-
rereien bei künftigen Seenotfällen 
befürchten. Aber Gefängnis droht 
mir in jedem Fall, weil es den euro-
päischen Haftbefehl gibt, der halt 
in allen EU-Staaten vollstreckt 
werden kann. Nur: Die Auswirkun-
gen der Kriminalisierung spüre 
ich jetzt schon – seit Jahren. Von 
2017 bis 2021 liefen die Ermittlun-
gen, seit einem Jahr ist jetzt der 
Prozess in Gange. Aber: Das ita-
lienische Rechtssystem ist dem 
amerikanischen Recht ähnlich. 
Das heißt, momentan läuft erst 
die Vorverhandlung. An deren En-
de wird überhaupt erst entschie-
den, ob es zum eigentlichen Pro-
zess kommt. Und der kann dann 
bis zu zehn Jahre dauern … Diese 
Prozesse sind psychisch und phy-
sisch enorm belastend. Und, üb-
rigens, wir reden hier von Akten 
im Umfang von 30 000 völlig un-
sortierten, nicht indexierten PDF-
Seiten und 400 DVDs mit Audio-
Aufnahmen.

 Die Iuventa wurde 2017 im ita-
lienischen Hafen Trapani an die 
Kette gelegt. Bist Du seitdem je 
wieder auf dem Wasser gewesen?

Beigui: Ja, klar! Unsere Anwälte 
haben uns 2017 inständig gebe-
ten, nicht mehr aufs Mittelmeer 
zu fahren und nicht mehr die ita-
lienische Küstenwache zu treffen. 
Stattdessen war ich 2020 auf der 
Mare Liberum in der Ägäis unter-
wegs.
Dann hat sich die Situation für 
Schiffe von NGOs dort nochmal 
deutlich verschlechtert, und es 
blieb eigentlich nur noch das Mit-
telmeer. Und da hat einer unse-
rer Anwälte den schönen Satz ge-
sagt: „Es gibt Zeiten, da hört man 
auf seine Anwälte, und es gibt Zei-
ten, da hört man auf sein Herz! 
Macht, was Ihr machen wollt. 
Macht, was Ihr machen müsst!“ 
Und dann gab’s diesen Zufall: Ge-
nau am Tag meines Prozessauf-
takts lag die Sea Watch III in Tra-
pani – klar zum Auslaufen. Da hab‘ 
ich kurz nachgedacht, und dann 
bin ich mitgefahren! Es ist doch 
viel geiler, vom Prozesssaal di-
rekt aufs Schiff zu gehen! Das 
sagt doch genau, worum es geht: 
Nicht der Scheiß-Prozess ist wich-
tig – da draußen sterben Leute!

Das Wendland schickt ein Schiff
BoatSpotting im Mittelmeer

Ab diesem Sommer werden wendländische 
Aktivist:innen des CompassCollective die Ret-
tung von Flüchtenden auf dem Mittelmeer un-
terstützen. Mit einem Segelboot sind dreiwö-
chige Beobachtungseinsätze geplant, bei de-
nen Menschenrechtsverletzungen dokumen-
tiert, nach Seenotfällen Ausschau gehalten und 
bei Rettungseinsätzen von größeren Schiffen 
assistiert werden soll.
Auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Folter, 
Hunger, Elend oder Vergewaltigung brechen 
täglich Menschen aus ihrer Heimat auf. Sie flie-
hen aus Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. 
Sie fliehen, weil ihr Leben bedroht ist. Sie ver-
lassen Familie, Freund:innen, liebgewonnene 
Regionen ihrer Heimat und machen sich auf 
den Weg.
Dabei verschärft sich die Not durch die struk-
turelle und personelle Gewalt, die Flüchten-
de auf ihrem Weg erleben. Das Recht auf Asyl 
schließt das Recht auf freie Bewegungsfreiheit 
ein. „Aber“, so CompassCollective, „wir halten 
die EU-Binnen- und Außengrenzen für instituti-
onalisierten Rassismus. Das Mittelmeer wirkt 
wie ein Zaun. Es gibt kein Durchkommen, au-
ßer unter Lebensgefahr. Es gibt keine illega-
len Menschen und auch keine Menschen zwei-
ter Klasse. Unabhängig der Herkunft besitzt je-
der Mensch eine unantastbare Würde und da-
mit das Recht auf Leben, auf körperliche Un-
versehrtheit, auf sexuelle Selbstbestimmung 
und auf Ausübung der eigenen Religion. Aus 
diesem Grund nehmen wir es nicht hin, dass 
Menschen wegen unserer wirtschaftlichen In-
teressen, unserer Ignoranz und unserer Intole-
ranz in ihrer Not auf der Flucht allein gelassen 
werden und dabei im Meer ertrinken müssen.“
CompassCollective stellt seine Arbeit in den 
globalen Zusammenhang von Kritik an struk-
tureller Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Unter-
drückung und kapitalistischen Wirtschafts- und 
Denkstrukturen. „Wir solidarisieren uns mit al-
len emanzipatorischen Bewegungen weltweit.“ 
Damit reiht sich CompassCollective ein in die 
Gemeinschaft der „civil fleet“, der zivilen See-
notrettung im Mittelmeer.

Kriminalisierung von Aktivist:innenKriminalisierung von Aktivist:innen
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Der Vergleich von zivilem Ungehorsam mit Terrorismus 
gefährdet unsere demokratischen Werte.

Von Andreas Conradt

sie, eine Gefahr für die Demo-
kratie zu sein. Selbst der Verfas-
sungsschutz kam nicht umhin, zu 
erkennen: Diese Vorwürfe sind 
aus der Luft gegriffen.

 UN-Sonderberichterstatter
widerspricht

Michel Forst, erster UN-Sonder-
berichterstatter für den Schutz 
von Umweltschützern, geht einen 
Schritt weiter: Die verbale Eska-
lation seitens der Politik gefähr-
de die Demokratie. In einer Ge-
sprächsrunde am 7. März stellte 
er fest:  „Auch wenn man mit den 
Aktionsformen – wie Straßenblo-
ckaden, dem Kleben von Händen 
am Boden, der Unterbrechung 
von Sportveranstaltungen oder 
dem Besprühen von Gemälden 
– nicht einverstanden sein mag, 
bleibt ziviler Ungehorsam ein we-
sentlicher Bestandteil des demo-
kratischen Lebens und sollte nicht 
kriminalisiert werden.”
Er betonte: „Diskurse, die zivilen 
Ungehorsam mit schwerwiegen-
den und illegalen Handlungen wie 
Terrorismus in Verbindung brin-
gen, stellen nicht nur eine Bedro-
hung für die Sicherheit von Um-
weltschützern dar, sondern auch 
für unsere demokratischen Wer-
te.” Carla Rochel, Sprecherin der 
Letzten Generation, stellte dazu 
klar: „Wir können es uns gerade 
nicht leisten, dass Politiker:innen 
ihre Zeit damit verschwenden, 
vulgäre Tweets über uns abzuset-
zen und bewusst die Stimmung 
im Land hochkochen zu lassen. 
Wir müssen als Gesellschaft zur 
Vernunft zurückkehren. Das ein-
zig Vernünftige in der derzeiti-
gen Notsituation ist es, den Weg 
aus der Klimakatastrophe zu eb-

nen und alles darauf auszurichten, 
dass wir nicht über die Kipppunk-
te hinweg in den Kollaps rasen.”
UN-Mann Forst formulierte ganz 
ähnlich: „Ich glaube, dass wir 
mindestens so viele Gedanken, 
so viel Energie, Entschlossen-
heit und Mut in den Schutz der 
Umweltschützer:innen stecken 
sollten, wie sie in die Verteidi-
gung unserer Rechte und der Zu-
kunft unseres Planeten stecken. 
Wir sollten mindestens so mutig 
und offen darin sein wie sie, den 
Weg in eine bessere Zukunft für 
uns alle zu weisen.”

 Rechtsbruch durch
die Regierung

Der derzeitige „Rechtsbruch der 
Regierung“, so beschreibt es ein 
Gutachten der Rechtsanwalts-
kanzlei Günther in Hamburg, das 
von der Entwicklungs- und Um-
weltorganisation Germanwatch in 
Auftrag gegeben wurde, gefähr-
det dagegen Menschenleben und 
den Fortbestand der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, 
wie der akute Wassermangel in 
Frankreich, Italien und Deutsch-
land zeigt. 
Statt eines Gegeneinanders, so 
die Letzte Generation in ihrer Mit-
teilung, brauche es ein entschlos-
senes und mutiges Miteinander. 
Grundlage hierfür seien offene 
und ehrliche Kommunikation auf 
Augenhöhe sowie das Miteinbe-
ziehen der Bürger:innen in demo-
kratische Entscheidungsprozesse.

UN-Sonderberichterstatter 
kritisiert Bundespolitik

Quellen
Handelsblatt
RND
Bundesamt für Verfassungsschutz
RAe Günther, Hamburg

Auch in Europa wird die Kli-
makatastrophe zunehmend 

spürbar: In Frankreich und Itali-
en wird das Trinkwasser ratio-
niert, den Menschen dort wur-
de schon im März der Wasser-
hahn zeitweise abgedreht. Auch 
die Kommunen in Deutschland 
warnen inzwischen vor Konflik-
ten aufgrund von Wasserknapp-
heit. Ihr könnte Nahrungsknapp-
heit folgen, begleitet von Konflik-
ten unkalkulierbaren Ausmaßes. 
Dabei wäre Wasserknappheit nur 
ein kleiner Teilbereich der Klima-
katastrophe.
Der aktuelle politische Kurs könnte 
die Menschheit in den Kollaps der 
Zivilisation führen, schrieben aus-
tralische Wissenschaftler vor Kur-
zem in der Gorleben Rundschau. 
„Deshalb“, so Vertreter:innen der 
Letzten Generation in einer Pres-
semitteilung Mitte März, „se-
hen wir es als unsere Pflicht, als 
Bürger:innen in einem freien de-
mokratischen Land friedlich ge-
gen eine Regierung aufzubegeh-
ren, die die Grundrechte akut ge-
fährdet.“ Junge Menschen legten 
den Finger in die Wunde – immer 
wieder und „unignorierbar“. 

 Kriminalisierung
durch die Politik

Dies führt allerdings regelmä-
ßig zu einer verbalen Kriminali-
sierung der Bewegung durch die 
Politik – wie erst kürzlich als Re-
aktion auf den Protest am Grund-
gesetz-Denkmal in Berlin. Erneut 
verwandten Vertreter:innen aller 
Parteien geschichtsvergessene 
und gewaltverharmlosende Ver-
gleiche, nannte Mitglieder der 
Letzten Generation „Abschaum” 
und „Taliban” und bezichtigten 

Kriminalisierung von Aktivist:innen
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Demonstriert wurde am Fu-
kushima-Jahrestag bundes-

weit, so auch in Lüchow. Am An-
fang der Veranstaltung stand ein 
Grußwort aus Japan.  Rund 250 
Menschen gingen im Wendland 
auf die Straße, vorneweg die 
Trommler:innen von Xamba, ins-
gesamt eingerahmt von Trakto-
ren der Bäuerlichen Notgemein-
schaft. Dass man für die „Urfor-
derung“ der Anti-Atom-Bewe-
gung „Atomkraft – nein danke!“ 
noch einmal auf die Straße ge-
hen müsste, hätte vor einem Jahr 
niemand gedacht. Die Laufzeiten 
der letzten Atomkraftwerke wur-
den bis zum 15. April verlängert, 
der Ukraine-Krieg, die geschür-
te Angst vor einem Blackout, die 
gestiegenen Energiepreise und 
die angebliche Rettung durch die 
Atomkraft – die Verunsicherung 
war groß, doch allmählich wird 
deutlich: Alles war nur Theater.
„Das ist eine unglaubliche Zumu-
tung, weil es ein Spiel mit dem 
nuklearen Feuer ist”, so Wolf-
gang Ehmke, Sprecher der Bür-
gerinitiative Lüchow-Dannenberg 
(BI). „Stellt euch vor, es passiert 
doch was. Bei uns oder in unse-
rem Nachbarland Frankreich mit 
den Riss-Reaktoren. Was bleibt, 
sind ohnehin zwei Anlagen, die 
vom Aus! ausgenommen blei-
ben: die Urananreicherungsanla-
ge in Gronau – die zivilmilitärische 
Komponente der Anlage lässt grü-
ßen! – und die Brennelementefa-

brik in Lingen, die aus Russland 
mit Uran beliefert wird und ost-
europäische AKW versorgt. Das 
passt nicht zum apostrophierten 
Ende der Atomkraftära. Und was 
bleibt, ist der Müll.“
Am Marktplatz in Lüchow sprach 
auch der BI-Vorsitzende Martin 
Donat. Er prangerte vor allem die 
Pläne an, das kontaminierte Ab-
wasser in Fukushima in den Oze-
an abzuleiten.
Achim Havemann von der Fu-
kushima-Mahnwache Dannen-
berg, die bald 650 Mal (!) bei je-
dem Wetter an jedem Montag seit 
dem Unglück in Japan stattfand 
und weiter stattfindet, fand zum 
Abschluss am Busbahnhof in Lü-
chow deutliche Worte:
„Eine Begründung, warum wir da 
stehen, hat uns die BGZ, die Ge-
sellschaft für Zwischenlagerung, 
auf ihrer Homepage geliefert. Da 
ist man geradezu beseelt zu erklä-
ren, dass die weitere Zwischen-
lagerung absolut sicher sei. Man 
habe ausgerechnet, dass es keine 
Probleme geben werde. Da steht 
dann: Wir gewährleisten die Si-
cherheit der Castorbehälter bis 
zum Abtransport in ein Endlager, 
und das Konzept der Zwischen-
lagerung ist so robust ausgelegt, 
dass Effekte ausgeschlossen wer-
den können, bei denen die Sicher-
heit plötzlich und unerwartet ge-
fährdet ist. Da habe ich dann auf-
gehört, weiterzulesen und hatte 
ein Deja-Vu. Hatte man uns nicht 

vor mehr als 40 Jahren in schönen 
Hochglanzbroschüren  versichert, 
Atomkraft sei sicher. So sicher, 
dass ein Super-GAU  rein rech-
nerisch nur alle 10 000 Jahre pas-
sieren würde. Das sollte uns vor-
gaukeln, dass so ein Super-GAU 
äußerst unwahrscheinlich  ist und 
uns, unsere Kinder und Kindeskin-
der ohnehin nicht mehr betreffen 
werde. Ich habe in meinem 63-jäh-
rigen Leben allein zwei solcher Er-
eignisse erlebt.“ 
Monika Tietke stellte für die Bäuer-
liche Notgemeinschaft klar: Mit der 
Anti-Atom-Bewegung müsse man 
rechnen, sollte es doch nicht zum 
Abschalten am 15. April kommen. 
Auch sie verwies auf das Atom-
mülldilemma: „In unserer Familie 
wächst gerade die vierte Genera-
tion heran, schon meine Schwie-
gereltern waren von Anfang an da-
bei. Die Probleme sind nach wie 
vor nicht gelöst: Wir haben zwar 
ein Endlagersuchverfahren, nach 
den neuesten Zahlen wird es aber 
noch Jahrzehnte dauern, bis über-
haupt ein Standort gefunden ist. 
Bis dahin stehen die Castoren hier 
in Gorleben und an 16 weiteren 
Standorten bundesweit und rot-
ten vor sich hin. Inzwischen bin ich 
stinksauer, ich wollte für eine bes-
sere sprich sichere Zukunft für un-
sere Kinder eintreten, jetzt sieht es 
ganz danach aus, dass auch noch 
unsere Enkel auf der Straße Druck 
machen müssen. Das ist Versagen 
der Politik auf der ganzen Linie.“

Wendland

Atomkraft – Es reicht!



24 

Die Frage, , ob der kommende 
ein heißer und niederschlagsar-
mer Sommer wird, von der Art 
der vergangenen fünf Jahre, oder 
eher ein regenreicher wie 2017, 
als die Ernte mit Mühe von den 
durchweichten Feldern gebracht 
werden konnte und uralte Eichen 
reihenweise umkippten, weil ih-
re Wurzeln keinen Halt mehr im 
Erdreich fanden, kann auch hier 
nicht beantwortet werden! An 
der Unmöglichkeit früher Prog-
nosen für einen ganzen Sommer 
hat sich auch angesichts des zu 
beobachtenden Klimawandels 
nichts Grundlegendes geändert. 

Vor dem Hintergrund der dra-
matischen Entwicklungen um 
die Wasserversorgung selbst in 
Deutschland, spielt eine Vorher-
sage des Sommerwetters aller-
dings auch kaum eine Rolle. Wenn 
selbst Kommunen inzwischen vor 
Konflikten wegen der drohenden 
Wasserknappheit warnen, dann 
sollte die Frage nach „schönen“ 
oder verregneten Sommerferien 
eine zu vernachlässigende Grö-
ße sein. 
Es wäre aber eine verkürzte Dar-
stellung, die Wasserknappheit al-
lein dem Klimawandel zuzuschrei-
ben, auch wenn es in Deutschland 

Schon im Januar des vergangenen Jahres waren es fast 40 Prozent, im  
September 2022 waren sogar fast 100 Prozent erreicht: Im Spätsommer des 
letzten Jahres war praktisch die gesamte Fläche Deutschlands von Dürre 
betroffen – betroffen!, nicht bedroht. Als Datengrundlage diente dem Helm-
holtz Zentrum für Umweltforschung der Gesamtboden bis 180 Zentimeter 
Tiefe. War 2022 ein Ausnahmejahr? Oder, zusammen mit den vier Jahren 
davor, der Auftakt zum neuen Normal? Von Dr. Erich Bäuerle

In keinem Bächlein helle

DIE FRAGE

Sterbende Bäume entlang des Oberlaufs des Kateminer Mühlenbachs infolge von Austrockung
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neuerdings – und erst recht in Zu-
kunft – natürlich geringere Nie-
derschläge in den warmen Mona-
ten gibt. Die Daten des Deutschen 
Wetterdienstes zeigen, dass hier-
zulande seit 1881 ein Temperatur-
anstieg von 1,7 Grad Celsius statt-
gefunden hat – im Winterhalbjahr 
etwas höher als im Sommerhalb-
jahr. Ebenso zeigt sich zwar eine 
Zunahme der Niederschläge, al-
lerdings saisonal unterschiedlich 
verteilt. Im Winter ergab sich ei-
ne Zunahme, im Sommer eine Ab-
nahme. Diese Tendenz der saiso-
nalen Verschiebung prognosti-
zieren auch die Klimamodelle 
für die kommenden Jahrzehnte. 
Hinzu kommt, dass die wohl zu-
nehmenden kurzen, aber hefti-
gen Starkregen im Sommer von 
den Böden häufig gar nicht auf-
genommen werden können und 
damit für Pflanze und Tier nicht 
verwertbar sind: In Trockenzei-
ten können Sandböden plötzlich 
auftretenden Niederschlag nicht 
binden, Lehmböden andererseits 
sind in warmen Sommern wie im-
prägniert und selbst nach Starkre-
gen staubtrocken.   

 Weniger Niederschlag
im Sommer

So werden wärmere, trockenere 
Sommer zunehmend zum Prob-
lem. „Die letzten Dürresommer in 
Deutschland hatten gravierende 
Auswirkungen auf die Wälder, die 
Landwirtschaft und die Biodiver-
sität. Auch die Hochwasserkatas-
trophe im Ahrtal vor knapp zwei 
Jahren schreckte die Politik auf,“ 

schreibt das Handelsblatt Mitte 
März. Und: „Diese Extreme dro-
hen als Folge der Klimakrise zu 
einer neuen Normalität zu wer-
den“, so Bundesumweltministe-
rin Steffi Lemke (Grüne). Aktuelle 
Klimamodelle sagen für das öst-
liche Niedersachsen und für fast 
alle Regionen Ostdeutschlands 
einen deutlichen Rückgang der 
Sommerniederschläge voraus.

 Der Klimawandel ist nicht
allein schuld

Doch der Klimawandel ist gar 
nicht der ausschlaggebende 
Grund für die Besorgnis weiter 
Kreise der Wissenschaft und nicht 
zuletzt des Deutschen Städte- und 
Gemeindebunds. Neben übertrie-
bener Versiegelung von Flächen 
und immenser Verschwendung 
der Ressource, spielt vor allem 
der Wasserhunger der Wirtschaft 
eine große Rolle für die Krise bei 
der Wasserversorgung. Zwar hat 
das produzierende Gewerbe in 
Deutschland nur einen vergleichs-
weise niedrigen Anteil am Was-
serverbrauch, rechnet man aber 
die Kühlung von Produktions- und 
Stromerzeugungsanlagen mit ein, 
errechnet sich ein Prozentsatz von 
weit oberhalb von 50 Prozent. 

 Nationale Wasserstrategie

Dem trägt die Mitte März vom 
Bundeskabinett beschlossene 
Nationale Wasserstrategie aller-
dings kaum Rechnung. Zwar sagte 
Steffi Lemke im Interview mit dem 
ARD-Hauptstadtstudio: „Wir mer-

Grundwasserbohrturm
Im Klangschalenpark Neu Darchau wird in die-
sem Frühjahr ein Grundwasserbohrturm er-
richtet. Er ist Anfangs- beziehungsweise End-
punkt für eine ganze Reihe von Messstellen, 
die entlang des Kateminer Mühlenbachs an-
gelegt wurden. Mit ihnen soll die seit Jahren 
anhaltende dramatische Verschlechterung des 
hydrologischen Zustands des Bachs und des 
Grundwassers im Tal dokumentiert werden. 
Ziel ist es, Zusammenhänge zum Zustand unse-
res Grundwassers zu erkennen und dabei auch 
einen emotionalen und sinnlichen Zugang zur 
Problematik zu erlangen.

Wasser ist Thema bei der KLP
Auf vielen Wunde.r.punkten wird es bei der 
diesjährigen KLP Ausstellungen oder Aktionen 
zum Thema Wasser und Wassermangel geben. 
Haltet Ausschau nach diesem Symbol und ent-
deckt die kreativen Beiträge.

Die Forelle
In einem Bächlein helle,
da schoss in froher Eil
die launische Forelle
vorüber, wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade,
und sah’ in süßer Ruh
des muntern Fischleins Bade
im klaren Bächlein zu.

Text: Christian Friedrich Daniel Schubart (1760)

Musik: Franz Schubert (1797-1828)



26 

ansiedlungen, ganz ohne Strom-
erzeugungsanlagen. Wohl aber 
mit intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Flächen mit einem 
hohen Bedarf an Beregnung – 
und zwar umso mehr, je trockener 
die Wachstumsperioden ausfal-
len. Dabei ist der Anteil der Land-, 
Forst- und Gartenbauwirtschaft 
am Wasserverbrauch in Deutsch-
land nach jüngsten Recherchen 
des Journalistenverbunds COR-
RECTIV völlig unklar (s. Kasten). 
Nur so viel ist sicher: Dort, wo Be-
regnung und Bewässerung tat-
sächlich betrieben wird, ist die 
Landwirtschaft meist der größte 
Abnehmer und sorgt häufig durch 
direkten Zugriff für das Absinken 
des Grundwasserspiegels. Für 
das agrarisch geprägte Flächen-
land Niedersachsen hat das Sze-
nario zunehmender Dürren eine 
besonders dramatische Dimen-
sion. Bei unverändert hoher Ent-
nahme von Grundwasser wären 
Wälder, Wiesen und Auen in ih-
rer Existenz bedroht. Ihr Unter-
gang hätte verheerende Auswir-
kungen auf die Tierwelt – vom In-
sekt bis zum Säugetier. Und auch 

die prägende Kulturlandschaft mit 
Feldern und Äckern wäre kaum 
noch zu halten – mit lebensbe-
drohlichen Problemen für die 
Menschen vor Ort und weit über 
die Region hinaus. Und mit exis-
tenziellen Problemen ausgerech-
net für die Landwirtschaft.

 Das Große zeigt sich
im Kleinen

Dass wir diesem Schreckenssze-
nario näher sind, als uns oft be-
wusst ist, zeigt ein Blick auf den 
fast unscheinbaren Kateminer 
Mühlenbach in der Nordwest-
Ecke des Wendlands. Er ent-
springt oberhalb des Jagdschlos-
ses Göhrde und mündet bei Neu 
Darchau in die Elbe. 
Der Bach zeigte in seinem Ober-
lauf schon seit Längerem die 
Tendenz, streckenweise trocken 
zu fallen. Das ist für einen vom 
Grundwasser gespeisten Bach 
nur allzu folgerichtig. Seit fünf 
Jahren ist er aber oberhalb Darzau 
Mühle vollständig ausgetrocknet 
– und das ist eine Entwicklung hin 
zum Schlechteren und sichtbare 

ken im Zuge der Klimakrise, dass 
wir mit unserem Wasser sorgfäl-
tiger umgehen müssen.” Doch – 
wie so häufig, wenn es um Maß-
nahmen gegen die drohende Kli-
makatastrophe geht – die Wasser-
strategie empfiehlt vor allem tech-
nische Anwendungen und Geset-
zesanpassungen und vermeidet 
jede Forderung nach nennens-
werter Verhaltensänderung, we-
der im privaten noch im gewerb-
lichen Bereich – geschweige denn 
in der Landwirtschaft. „Die Bun-
desregierung hofft“, so schreibt 
es tagesschau.de, „damit gera-
de noch rechtzeitig auf kommen-
de Trockenphasen vorbereitet zu 
sein. Es ist ohne Frage ein Wett-
lauf gegen die Zeit.“

 Landwirtschaft verbraucht
zu viel Grundwasser

Womöglich nicht nur das: Auch 
in strukturschwachen Regionen 
wie dem Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg und dem östlichen Kreis 
Lüneburg macht sich der Wasser-
mangel bemerkbar – ganz ohne 
große Industrie- und Gewerbe-
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Dürrekarte des Hemholtz Zentrums:
Am 1. September 2022 galt für fast ganz Deutschland
die höchste Stufe: außergewöhnliche Dürre

Messreihe des NLWKN für die Messstelle am Oberlauf
des Kateminer Mühlenbachs. Gezeigt wird die Tiefe des
Grundwasserspiegels der vergangenen zwölf Jahre
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Folge allzu intensiver Entnahme 
von Grundwasser.
Im oberen Tal des Kateminer 
Mühlenbachs wird vom Nieder-
sächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) schon seit 
1970 eine Messstelle zur Regist-
rierung des Grundwasserniveaus 
betrieben. Durch ihre Lage in der 
Talaue direkt am Abhang des Dra-
wehns ist diese Messreihe präde-
stiniert für Aussagen über die Si-
tuation des Bachs – und zwar seit 
Zeiten lange vor den ersten Aus-
wirkungen des Klimawandels. 
Mittels Zeitachse und Pegel-
stand erkennt man den saisona-
len Gang des Grundwasserstands 
und ebenso das nur im unge-
wöhnlich verregneten Jahr 2017 
unterbrochene, stetige Abfallen 
des Grundwasserspiegels. Der 
Stand des Grundwassers ist in 
den vergangenen zehn Jahren um 
einen Meter in die Tiefe gegan-
gen. Ebenso lässt sich nachvoll-
ziehen, dass das extrem feuchte 
Jahr 2017 den Abwärtstrend zwar 
einmalig durchbrochen hat, dass 
aber anschließend die „Talfahrt“ 
weiterging.
Nicht ablesen lässt sich dagegen, 
dass, wie immer wieder behaup-
tet wird, der Grundwasserkörper 
durch den Regensommer 2017 
wieder gut gefüllt worden sei. 

 Klimareport nicht
aussagekräftig

Auf Basis der klimarelevanten 
Daten und mittels Klimamodel-
len ist in den vergangenen Jahren 
ein beeindruckendes Nachschla-
gewerk mit der Bezeichnung Kli-
mareport Niedersachsen entstan-
den, mit dessen Hilfe „die klima-
tischen Verhältnisse bis zum En-
de des 21. Jahrhunderts projiziert 
werden und die möglichen Aus-
wirkungen auf die Umwelt abge-
schätzt werden können“, so das 
Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG). „Die hier-
bei gewonnenen Erkenntnisse 
dienen der Erstellung von Ent-
scheidungsgrundlagen und Hand-
lungsempfehlungen zur Entwick-
lung geeigneter Anpassungs-
strategien.“ Das klingt nach gu-
tem Rüstzeug für die kommenden 
Jahrzehnte.
Man reibt sich allerdings die Au-
gen, wenn man versteht, dass die 
Entnahme von Grundwasser zum 

Zwecke der Feldberegnung nicht 
in die Modelle einbezogen wur-
de – mit dem lapidaren Hinweis, 
dass die Informationen über die 
Entnahmemengen weder räum-
lich noch zeitlich genau genug be-
kannt seien. Als Antwort auf eine 
Nachfrage des Landesverbands 
Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(LBU) erklärt das LBEG, seine Vor-
hersage gelte „ohne Berücksichti-
gung anthropogener Entnahmen. 
Wenn der Mensch zu viel Grund-
wasser abpumpt, könnte sich die 
Prognose als falsch erweisen.“
Überzeugender wirkt da die Reak-
tion der Unteren Wasserbehörde 
Lüchow-Dannenbergs, die sich, 
gestützt auf die Beobachtungen 
der lokalen Verhältnisse, schon 
vor Inkrafttreten der Nationalen 
Wasserstrategie dazu entschlos-
sen hat, angesichts der schon 
deutlich spürbaren Auswirkungen 
des Klimawandels und der daraus 
resultierenden eingeschränkten 
Grundwasserneubildung die Ent-
nahmemengen anzupassen.

 Abfall des Grundwassers
um vier Meter

Ob derlei Maßnahmen ausrei-
chend sind, wird sich erst weit 
in der Zukunft zeigen. Der Ab-
fall des Grundwasserspiegels 
am Kateminer Mühlenbach um 
vier Meter in den vergangenen 
50 Jahren macht jedenfalls deut-
lich, was den Quellen und Bächen 
nicht erst durch den vielbeschwo-
renen Klimawandel, sondern seit 
Beginn der Entnahme von Grund-
wasser zur Feldberegnung zuge-
mutet wird.
Mehr noch als ein Foto des seit 
fünf Jahren ausgetrockneten 
Wasserlaufs, zeigt die Messrei-
he des NLWKN, welches Drama 
sich im Untergrund des Bachtals 
vollzieht.

Wendland

Wasserverbrauch der Landwirtschaft
offenbar massiv unterschätzt

von CORRECTIV

In Deutschland kommt die Landwirtschaft mit 
erstaunlich wenig Wasser aus, wenn man den 
Angaben der Bundesregierung folgt. Nur rund 
zwei Prozent des deutschen Wasserkonsums 
sollen auf das Konto der Landwirtschaft gehen. 
Also eine vergleichsweise geringe Menge. So 
gering, dass sie auch in Zeiten von regional ra-
tioniertem Wasser und sinkendem Grundwas-
ser nicht unbedingt begrenzt werden müsste. 
Doch es gibt es große Zweifel an dieser Zwei-
Prozent-Zahl: Sie basiert auf Selbstauskünften 
der landwirtschaftlichen Unternehmen. Ver-
lässliche, unabhängig erhobene Zahlen gibt es 
kaum. Und im EU-weiten Vergleich ist der an-
gegebene Verbrauch auffallend niedrig. 
Der Bauernverband hat keine eigenen Erhebun-
gen über den Verbrauch – und kann die Zwei-
Prozent-Ziffer nur wiederholen und auf das Um-
weltbundesamt verweisen. Das wiederum ver-
weist auf das Statistikamt, das auf einen An-
teil von 2,2 Prozent kommt. 
Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium 
verweist auf die Zahlen des Umweltbundes-
amts und räumt ein: „Zum Gesamtwasserver-
brauch der Landwirtschaft haben wir keine ak-
tuellen Informationen.“ So wird offenbar immer 
die gleiche Zahl weiterverbreitet, die lediglich 
auf vagen Angaben beruht. 
Die Zwei Prozent-Angabe des Statistikamtes 
wird aber offenbar auch vom Umweltbundes-
amt bezweifelt: „Es gibt einen großen Dunkel-
bereich in der Landwirtschaft, den bislang kei-
ner beziffern kann.“ Dies liege vor allem an den 
so genannten Bagatellgrenzen: Nur größere 
Mengen müssen gemeldet werden. 
In vielen vergleichbaren Nachbarstaaten sind 
die angegebenen Mengen weit höher: Däne-
mark gibt an, 50 Prozent des Wassers ginge in 
die Landwirtschaft. In Frankreich sind es knapp 
zehn Prozent. Im EU-weiten Durchschnitt wird 
jeder vierte Liter geschöpftes Wasser für den 
Ackerbau genutzt – in Deutschland soll es nur 
jeder fünfzigste Liter sein? Das wäre erstaun-
lich – auch wenn die Zahlen wegen unterschied-
lich großer Flächen für den Ackerbau und an-
deren Niederschlagsmengen schwer zu ver-
gleichen sind. 
Dabei nimmt der Bedarf an Bewässerung in 
der Landwirtschaft stetig zu. Allein in Bran-
denburg hat sich das entnommene Grundwas-
ser seit 2003 auf 24 Millionen Kubikmeter ver-
dreifacht. Das entspricht dem jährlichen Trink-
wasserbedarf einer Großstadt mit 500 000 Ein-
wohnern. Und: Bundesweit muss heute 36 Pro-
zent mehr Fläche bewässert werden als noch 
vor zehn Jahren.

Quellen
BMUV
NLWKN
LK Lüchow-Dannenberg
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung
Handelsblatt
CORRECTIV
LBU
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Kunst- und Handwerk-Event an über einhundert Orten – die Kulturelle Landpartie lockt wieder ins 
Wendland. Seit über drei Jahrzehnten öffnen Künstler und Handwerker im Wendland zwischen Himmel-

fahrt und Pfingsten ihre Hoftore, Scheunen und Ateliers und präsentieren ihre Arbeiten. 
Von fast vergessenen Handwerks-Techniken bis hin zu moderner Kunst. 

Zu dem Event der Kulturellen Landpartie (KLP) werden von Himmelfahrt bis Pfingstmontag wieder zehn-
tausende Besucher:innen aus dem gesamten Bundesgebiet in der östlichen Lüneburger Heide erwartet, 

die dort das „Fest des Lebens und der Sinne“ feiern wollen. Dazu ist während der KLP an über einhundert 
Ausstellungsorten und bei etwa eintausend einzelnen Veranstaltungen Gelegenheit. Rund 600 Teilneh-

mende bieten in Lüchow-Dannenbergs Wendland das, was die Organisatoren als „Vielfalt von hochklassi-
ger, zeitgenössischer Kunst- und Handwerksarbeit bis zum liebevollen Dilettantismus“ zusammenfassen. 

Malerei und Skulpturen in ehemaligen Ställen und Bauernhöfen, Theater und Musik in alten Scheunen, 
Kunsthandwerk und Bio-Essen auf alten Höfen. Häufig kann den Künstlern bei der Arbeit über die Schul-

ter geschaut werden, wenn beim Bildhauer die Holzspäne fliegen und heißes Eisen unter dem Schmiede-
hammer in Form getrieben wird. Der ehemalige Kuhstall wird zum Laufsteg für außergewöhnliche Mode-
schauen. Vorbei an Storchennestern und uralten Dorfeichen, über einspurige Landsträßchen und gepflas-

terte Höfe führt die Gäste der Weg von einem Rundlingsdorf zum anderen, 
von einem Ausstellungsort der Kulturellen Landpartie zum nächsten.  

Übrigens: Die KLP funktioniert ohne PR-Agentur, ohne öffentliche Zuschüsse oder Werbeeinnahmen,
Geschäftsführer und Jury. Wie in den Anfängen zu den Hochzeiten des Gorleben-Protests,

wird das Event ehrenamtlich und basisdemokratisch organisiert.
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Seit 1989 öffnen Künstler:innen und Kunsthandwerker:innen jedes Jahr zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten ihre Hoftore und Ateliers, um im Rahmen der Kulturellen 

Landpartie zwölf Tage lang ihre Arbeiten zu präsentieren: von fast vergessenen Hand-
werkstechniken über Kuriositäten und Spezialitäten bis hin zu Avantgarde-Kunst.

Kulturelle Landpartie
im Wendland
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#Beluga23, die kleinere Kulturelle Widerstandspartie: Redner:innen, DJ-Sets, aussagekräftige Bands
Pfingstfreitag, 26. Mai – ab 14 Uhr, Atomanlagen bei Gorleben

Vortrag: „Gelebte Geschichte – Historischer Abriss des Gorleben-Protests“ 
Das Gorleben Archiv stellt sich vor und gibt einen Einblick in die Historie der Auseinandersetzung um 
Gorleben. In Lüchow verfügt das Archiv über einen einmalgien Schatz der Zeitgeschichte.
Do., 18. Mai – 11.00 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben
Sa., 27. Mai – 15.30 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Vortrag: „Die Atomanlagen Gorleben“
Wissenswertes über die Atomanlagen mit viel Raum für Fragen
Fr., 19. Mai – 13.00 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben
So., 21. Mai – 15.30 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben
So., 28. Mai – 15.30 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Vortrag: „Nach dem Atomausstieg”
Wie geht es weiter mit der Endlagersuche? Was wird mit den Zwischenlagern? Vortrag und Informationen 
zum Standortauswahlverfahren mit Wolfgang Ehmke
Sa., 20. Mai – 13.00 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Vortrag: „Atomkraft? Nicht schon wieder! – Was ist dran an den Verheißungen neuer Reaktormodelle?“
Vortrag und Informationen zu neuen Reaktormodellen mit der Fachgruppe Radioaktivität 
Sa., 20. Mai – 15.30 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Lesung: „Das Wunder von Gorleben“
Lesung (Essay) mit anschließendem Rundgang an den Atomanlagen mit Wolfgang Ehmke
Do., 18. Mai –15.30 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben
Fr., 26. Mai – 15.00 Uhr - Wunde.r.punkt Neu Darchau
Sa., 27. Mai – 13.00 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Lesung: „Der Kastor kommt“
Lesung (Roman) mit anschließendem Rundgang an den Atomanlagen mit Wolfgang Ehmke
Fr., 19. Mai – 15.30 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Lesung: „AUS! – Eine historische Bewegung und die Kultur des Widerstands”
Lesung mit Henning Venske, Detlef zum Winkel, Wolfgang Ehmke, Oliver Neß
Fr., 26. Mai – 16.00 Uhr – Wunde.r.punkt Neu Darchau

Aktion: „Sonntagsspaziergang“ 
Protest-Spaziergang um das Bergwerk Gorleben – 2,3 Kilometer. Zeit für Austausch, Hintergründe und
Motivation. Vor kurzem fand der 700. Spaziergang statt.
So., 21. Mai – 13.00 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben 
So., 28. Mai – 13.00 Uhr – Atomanlagen bei Gorleben

Aktion: „Mit Eseln über den Salzstock zum Bohrloch 1004“
Geführte Wanderung mit Eseln zum Platz der Freien Republik Wendland. Dauer etwa drei Stunden. 
täglich – 11.00 Uhr – Start: Hauptstraße 54, 29494 Trebel

Andacht: „Gorlebener Gebet: Bleibet hier – wachet und betet!“
Seit 1989 gibt es an jedem Sonntag eine ökumenische Andacht an den Kreuzen im Wald bei Gorleben. 
So., 21. Mai – 14.00 Uhr – Gorleben-Kreuze nahe den Atomanlagen bei Gorleben
So., 28. Mai– 14.00 Uhr – Gorleben-Kreuze nahe den Atomanlagen bei Gorleben

Informationen: „Info-Zelt auf der Mützingenta”
Neben zahlreichen aktuellen Informationen steht die Bürgerinitiative jederzeit für Fragen zur Verfügung. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich unsere Textilien mit der Wendlandsonne.
täglich – 11.00 bis 19.00 Uhr – Mützingenta, Mützingen

X
KLP-Veranstaltungen
der Bürgerinitiative
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Gelbe Xe sind Xe und keine Kreu-
ze, die meist für eine eher christli-
che Symbolik stehen und auch mit 
Tod, Friedhof und Leiden assozi-
iert werden. Die gelben Xe kom-
men aus dem Wendland. Dort 
wurden sie im Rahmen des Wi-
derstands gegen die Atomkraft zu 
einem „Symbol des Lebendigen“. 
1985 zierte ein großes gelbes X 
das Plakat zur Protestaktion gegen 
den ersten Atommülltransport in 
das Zwischenlager Gorleben im 
Wendland. Es trug die Aufschrift 
„Verhindert die Atommülltrans-
porte ins Wendland“. Dieses ers-
te „Tag X“-Plakat wurde aufgrund 
des Verdachts auf eine „terroristi-
sche Vereinigung“ von der Staats-
anwaltschaft beschlagnahmt – 
mit dem Hinweis, das Plakat sei 
ein „Aufruf zu Strafftaten“. .
Als der Aktionskünstler Joseph 
Beuys davon erfuhr, signierte er 
das Plakat mit der Aufschrift

Mit dieser Umgestaltung wandte 
er sich gegen die Kriminalisierung 
des Widerstands und machte das 
Plakat zu einem Kunstwerk – und 
damit unantastbar für die staat-
liche Verfolgung. Die anschlie-
ßende juristische Auseinander-
setzung, während der auch ge-
gen den Künstler ermittelt wur-
de, war nicht nur öffentlichkeits-
wirksam, sondern endete auch 
mit einem Erfolg für den Wider-

stand. Daraufhin wurde das zum 
Kunstwerk gewordene Plakat mit 
der zusätzlichen Aufschrift „Jetzt 
erst recht!“ versehen. Die Mobi-
lisierung wurde bis zum Eintref-
fen des ersten Castor-Transpor-
tes aufrechterhalten. Noch heute 
begegnet man im Wendland auf 
Schritt und Tritt dem gelben X.
Der Tag X ist immer mit Aussa-
gen verbunden wie „Wir stellen 
uns quer“ oder „Wir machen den 
Weg nicht frei“. Das gelbe X wur-
de damit zum Ausdruck eines kre-
ativen und entschlossenen Wider-
stands. Es steht in vielen Vorgär-
ten, prangt an Häusern, baumelt 
an den Autorückspiegeln und ist 
bei der jährlich stattfindenden 
Kulturellen Landpartie in phanta-
sievollen Formen, Materialien und 
Farbgebungen zu entdecken. Das 
Fotografen-Ehepaar Ingrid und 
Werner Lowin kommt in seinem 
„Bildband“ zu dem Schluss, dass 
das gelbe X zur „Ästhetik des All-
tags“ gehöre, zu einem „Lebens-
gefühl“ und einer „Lebenseinstel-
lung“ geworden sei. Ihre Spuren-
suche führe „gleichzeitig auf die 
Spuren eines in der Bundesrepu-
blik Deutschland bisher einma-
ligen Widerstands, auf die Spu-
ren seiner Phantasie, seiner Ent-
schlossenheit, seiner Gewaltfrei-
heit und vor allem auch seines 
langen Atems.“
Ich entdeckte gelbe Xe in Zusam-
menhang mit der Braunkohleför-
derung das erste Mal in der Lau-
sitz. Ich war damals überrascht, 
wie verbreitet das Symbol dort 
war und in Dörfern und an Häu-
sern als Zeichen des Widerstan-
des genutzt wurde. In den be-

Vom Wendland ins Rheinland

drohten Dörfern des Rheinlan-
des suchte man solche Symbole, 
einmal abgesehen von den roten 
„Stopp Rheinbraun“-Schildern, 
vergeblich.
Allerdings tauchten sie dann in 
Form von schwarzen Xen auf gel-
ben Bändern und Plakaten zur Mo-
bilisierung zur Anti-Kohle-Kette 
im August 2014 in der Lausitz und 
zur Anti-Kohle-Menschenkette im 
April 2015 am Tagebau Garzwei-
ler im Rheinland auf.
Beim Klimacamp 2016 in Lütze-
rath bot der Künstler Todde Kem-
merich einen Workshop zur Ge-
staltung von gelben Xen an. Ge-
meinsam wurden dort 16 gelbe 
Kreuze gestaltet und unter Polizei-
begleitung in die betroffenen Dör-
fer im Rheinland gebracht.
Er versah die Kreuze mit einem 
Hinweiszettel, der folgende Auf-
schrift trug:
„Diese gelbe Xe symbolisieren 
die Solidarität der globalen Klim-
abewegung mit allen, die zwangs-
enteignet werden sollen. Diese 
Zeichen mögen euch Mut und 
Hoffnung geben für eine Zeit, in 
der sich die Braunkohleverstro-
mung erledigt hat. Wir rufen auf 
zum Widerstand gegen die Tage-
baue im Rheinischen Revier. RE-
SPECT EXISTENCE OR EXPECT 
RESISTANCE!“
Der Widerstand gegen die Koh-
leförderung und -verstromung 
hat seit der Aufstellung der ers-
ten gelben Xe im Rheinland stark 
zugenommen. Die Erfolgsge-
schichte um #Hambibleibt hat vie-
len Menschen Mut gemacht, sich 
gegen die Zerstörung von Natur, 
Kulturdenkmälern und Dörfern zu 
stellen. Ende 2018 gründete sich 
die Bewegung „Alle Dörfer blei-
ben“, deren Logo neben einem 
Kirchturm auch ein gelbes X trägt. 
Die Farbe gelb dominiert viele Ak-
tionen und das gelbe X ist nicht 
mehr aus dem Widerstand ge-
gen die Braunkohle im Rheinland 
wegzudenken. Anwohner:innen 
und Unterstützer:innen haben 
kleine gelbe Kreuze als Ansteck-
nadeln und Broschen gestal-
tet und gestrickte oder genähte 
Stulpen bedecken die Arme von 
Aktivist:innen, die diese trotzig 
und widerständig zum gelben X 
überkreuzen. Es ist wie damals 
in den Achtzigern im Wendland.

Made in Wendland

Wie das gelbe X als Symbol des Protests ins Rheinland kam.
Von Antje Grothus

„Menschengemäße Kunst muss
1. die Zerstörung des Menschengemäßen verhindern,

2. das Menschengemäße aufbauen
Nur das ist Kunst und sonst gar nichts.“
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Im Sommer 2021 wurde ein gel-
bes Kreuz von Gorleben nach 
Lützerath getragen: 450 Kilome-
ter waren Aktivist:innen unter-
wegs – mit Zwischenstopp un-
ter anderem bei Landesbischof 
Ralf Meister in Hannover, der die 
Kreuzwegler:innen mit einer An-
dacht begrüßte. Schon zuvor wur-
de das Kreuz in einer Andacht des 
Gorleben Gebets von Pastor Eck-
hard Kruse gesegnet.
Elisabeth Hafner-Reckers, die 
stellvertretende Vorsitzende der 
Bürgerinitiative Lüchow-Dannen-
berg, war beim Kreuzweg dabei, 
stets von der Hoffnung getragen, 
dass das Dorf im Braunkohlege-
biet Garzweiler gerettet werden 
könnte: „Wie in Gorleben, hofften 
wir auf einen politischen Sinnes-

wandel der Politik, denn weder 
Atom noch Kohle sind zukunfts-
weisend in der Energiepolitik.“
Nach Ankunft im Rheinland stand 
das Kreuz zwei Jahre lang in Lüt-
zerath an der Abbruchkante und 
mahnte zur Umkehr. Dort wurde 
es zu einem Ort der Besinnung für 
viele, die zu Besuch oder dauer-
haft in Lützerath waren. Das Kreuz 
war der Ort für Andachten und 
Gottesdienste. 
Nun ist Lützerath geräumt, doch 
das Kreuz steht unter einem be-
sonderen Rechtsschutz, weil es 
durch die Segnung den Status 
eines sakralen Gegenstandes er-
hielt. Folgerichtig wurde es von 
der Polizei vor der Räumung ge-
sichert. 
Nun soll es einen neuen Stand-
ort an der Abbruchkante des Ta-

gebaus Garzweiler 2 finden. Da-
zu wurde das Kreuz, das bis zum 
Abriss des Dorfes in der Eiben-
kapelle von Lützerath gestanden 
hatte, am 23. Februar im Rahmen 
einer Andacht am Aachener Poli-
zeipräsidium an Vertreter:innen 
des Kreuzwegs für die Schöpfung 
übergeben.
In Kürze solle es an einen „si-
cheren Standort wechseln und 
als Mahnmal zur Bewahrung der 
Schöpfung und ein gutes Leben 
für alle in Fülle” dienen, so Haf-
ner-Reckers. „Lützerath ist zwar 
zerstört, aber der Einsatz für die 
Bewahrung der Schöpfung, das 
gute Leben für alle und die Abkehr 
von Kohle und Atom, der geht wei-
ter. So wird aus dem Gorleben-
Kreuz ein kurz-mal-weg-Kreuz 
und dann ein wieder-da-Kreuz.“

Made in Wendland

Amen!

Cornelia Senne von der Initiative Kreuzweg für die Schöpfung trägt das Gorleben Kreuz aus dem Polizei-
präsidium in Aachen. In einer Andacht im Umfeld des Aachener Polizeipräsidiums betonte die evangelische
Theologin, dass es nicht alltäglich sei, ein Kreuz aus der Asservatenkammer der Polizei zu bekommen. 
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PLZ, Ort ......................................................................... E-Mail ....................................................................................................

Datum ............................................................................ Unterschrift .......................................................................................... 

Ich möchte eins von über 1000 Mitgliedern der BI werden. Bitte schicken Sie den Aufnahmeantrag per Post oder 
E-Mail (Jahresbeitrag Standard: € 50; Familie: € 60; reduziert: € 15).

Ich möchte die „Gorleben Rundschau” künftig regelmäßig (4 x im Jahr) und weiteres Infomaterial unregelmäßig 
zugeschickt bekommen (jew. kostenlos).

Ich unterstütze Sie mit einer (regelmäßigen) Spende. Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

einmalig EUR ......................

monatlich EUR ....................

Kontoinhaber .........................................................   Name der Bank ....................................................................................

BIC ..........................................................................   IBAN .....................................................................................................

Ich möchte Ihnen meine Spende lieber per Überweisung oder Dauerauftrag zukommen lassen:

BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. •  Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
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Liebe BI, jetzt will ich auch was tun!

 Die stellv. Vorsitzende Elisabeth Hafner-Reckers lädt Zugezogene und Eingesessene auf einen Plausch ein. 

 Wer sind wir? Wer seid Ihr? Was brennt Euch unter den Nägeln? Was können wir gemeinsam tun? 

 Wir möchten mit Euch ins Gespräch kommen und laden darum in diesem Frühjahr an verschiedenen Orten zum 

 Frühstück oder Abendbrot ein. Aktuelle Termine unter www.bi-luechow-dannenberg.de/termine. 

Liebe BI, jetzt will ich auch was tun!

 Auf ein Wort 
 mit der BI 
 Die Landkreis-Tour 2023 


